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Kanon eccles1astıcus decoratur, (ermanus CPISCOPDUS Parısıus SCY1PS1%
|De m1SS3| TImMAa 1g 16Ur ete

kr betrachtet 2,1S0 dıe Waorte De 18 (ilosse und 1sSt anßerdem der
Ansıcht daß VO  S ersten 3riel der Anfang, VO  3 welten der Schluß fehle

Wılmart aher erklärt die Worte (+jermanus für 6106 (3lo3se
und faßt den KIDgang S()

apıtula paternarum tradıtıonum SUSCIDIMUS, quomodo solemnIıs
07do ececles12e agıfur quibusve instructionıibus anon egecclesiasticus
decoratur. Priıima ıgıtur etfe.
Hamıiıt erhältı der Tat das SONST SsSo anffallende igitur' SeIN gyutN Recht

Hınkmar VO R heıms un Ludwig IT1 VO  -

W estfranken
Eıne kirchenrechtliche Untersuchung

Von Lic rha fort (+0schütz (Schlesien)

Die nachfolgende Untersuchung macht sich ZUTC Aufyabe, die
kirchenrechtliche Bedeutung Kampfes herauszustellen , der
während der dreijährıgen kegierungszeıt Ludwiıgs 111 VO  s West-
franken 879—82) zwischen diesem selbst und se1ineN ersten Kırz-
iıschof Hinkmar Von Rheims geführt wird

Das Jahr 879 findet m1 der damalıgen Lage die Voraussetzungen
solchen Konflikt VOoOr Irotz der me1lst kirchenfreundlichen

Haltung Karls des Kahlen und auch Ludwigs w} ist der Zall=-
stand stärkster Spannung zwischen kirchlichem und st iıchem
Recht keineswegs behoben. In der fränkischen Geistlichkeit 1INan

sıch vielmehr WI1e ZUr Zieit Ludwigs Fr auch Jetz
och klar ber den unüberbrückbaren Gegensatz der beiderseıtigen
Ansprüche Bın Nachgeben der Kıirche gegenüber dem Önıg Ist
stets H notgeborene un!: darum zeıitlich bedinezte Politik In
Wahrheit hat auch das persönliche Einvernehmen zwischen arl
und SsSC1INem Staatskanzler Hinkmar VO:  a} Rheıms nıcht hindern
vermocht daß die VvVoxn Rom unterstützte hochkirchliche Opposition
der Kreise Pseudoisidor mehr denn JE den W ıllen ZUr F'reiheit
und Herrschaft der Kirche (Civitas Dei) unter dem fränkischen
Klerus stärken und erweıtern W1. Überdies steht se1t der
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hierfür epochemachenden Kirchenbuße Ludwigs Hr 1m Jahre 833
1M ewußtsein der kirchlichen Vertreter iest, daß die geistliche
Gewalt neben der des Könıgs als ein vleichberechtigter Machtfaktor
aufzutreten dıe Möglichkeıt habe Von da AUS gesehen wıird klar,
daß uu  I einer geringfügıgen Verschiebung politischer un persön-
licher Verhältnisse bedarf, um AUS der genannien Spannung einen
offenen Kampf werden lassen. Das Jahr 879 bringt diese Ver-
schiebung und damıt den Kampf.

Durch Wırren un Abfall im Innern un durch erfolgreiche
Normannenangriffe den Grenzen des Landes bricht dıe Macht
des Königtums während des Jahres s(9 ruckweise ZUSAMMECN,
ohne daß die fränkische Kıirche 1n gyleichem Maße Schaden leidet.
Vielmehr es die Bemühungen der kirchlichen Großen, die
für den jugendlichen Sohn Ludwigs St., Ludwig IIL, den Ton
und einen Restbestand westfränkischer Lande retteten Hier ist das

politische Motiv ZU ecC fordernden Auftreten der Kirche. Kint-
scheidender noch wird das persönliche. Denn erst als irofz des oben
Angedeuteten der 17 jährige Ludwig mıiıt einem erstaunlichen könıg-
liıchen Selbst; und Rechtsbewußtsein dıe Zügel der keglerung C] -

greift, macht der bis dahın königstreue Hınkmar Von Rheims dıe
schwerwiegende Schwenkung VAH pseudoisidorischer Marschrichtung
und päpstlicher Politik ; versucht eiınem solchen Herrscher CH-
ber kirchliche Höchstforderungen zäher durehzusetzen. Eine
Bischofswahl gibt sechon 1m Jahre 879 den Anstoß, und bald werden
unfer Hınzutreten einer zweıten Bischofswahl fast alle ıIn betracht
kommenden Streitiragen : Ernennung der Bischöfe und Bischofsgut,
Synode un Gerichtsbarkeit mittelbar oder unmittelbar 1n den
Konflikt hineingezogen.

Bevor die kirchenrechtlichen Ergebnisse dargestellt und 1ın iıhrer
Bedeutung gewürdigt werden, Se1 hier besserer Orientierung,
zugleich aber als Ergänzung und notwendig gewordene KRıchtig-
stellung der bei Schrörs und V, Noorden gegebenen Darstellungen,
eine gedrängte chronologische Übersicht des Kampfes
vorausgeschickt.

Schrörs, Hinkmar, Erzbischof Von Rheıms. Leben und Schriften..
Freiburg, 1864

Noorden, Hiınkmar, Erzbischof von Rheims. Bonn, 18563
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Der Kampf zwischen Hinkmar VONn Rheims un Ludwig
verläuft In ZzWel Teilperioden. Die erste Von ihnen hat ZU Anlaß
und Mittelpunkt dıe Bischofswahl Vonmn Noyon un reicht VO

Herbst 879 bis ZU Frühjahr &8 Die 7zweıte Perjode, in der

gleichen Weise dıe Bischofswahl Beauvaıs betreffend, beginnt
1m Januar 8581 und findet erst 1m ‚Juli 882 ihr nde Die kurze

Spanne Zeıt, dıe VO  b hier bis ZzU ode Hinkmars 1mM Dezember
desselben Jahres Jäuft, annn als eıit der Nachklänge 1n den Ziu-

sammenhang des onfliktes miteinbezogen werden

a) oyon 879— 880 Im Herbst 879 Tod des Bischofs
Ragenelin- Lournay * (Erzdiözese Rheims). Meldung der Vakanz
den Erzbischof von Rheims. Eigenmächtige Kirnennung eıNes W ahl-
Visıtators durch Hinkmar. Bıtte desselben den Könıig Frei-

gyabe elıner anonischen /ahl (Regest. Dn Flod ILL,
23, 533 bzw C: 1 510)

Wiınter 879 Ablehnung einer frej]en Wahl durch Ludwig 111

(Reg. 4— 066 E'lod 111, 24, 537 und 23, 533)
Opposıtion Hinkmars. Eigenmächtige AÄnordnung ZU Vollzug

einer kanonischen Wahl Bıitte den König Erlaubnis ZUFTF

Ordination (Reg. 7— 6 418 lod ILL, 23, 5333 24,
D3l; LO 510)

Dez./Jan. 879/ Verweigerung der Ordinationserlaubnis durch
Ludwig ı888 Prinzipielle Auseinandersetzung zwischen Könıig und
Erzbischof miıt heftigstem Auftftreten Hinkmars (Reg. 1l. 480 479
Flod ILL, 59 510)

H Jan &XO Ddiex Hinkmars. Auftrag Hıs ZUFr Ordinatıon des
gewählten Hetilo (Reg I, 481 Klod I1, 23 531)

1) Schörs stellt 515 T, ein wertvolles , zeitlich geordnetes KRegest der
Schriften Hınkmars auf. Darunter betreffen speziell unseIrehN Kampf dıe 461
bıs 469 500— 507 Unsere Chronologıe gibt Ur den einzelnen Stadıen
des Konfliktes dıe zugehörenden Regestnummern bei Schrörs nebst den beı lod-
o0ard (M. XLiL, I11) un 1n Mıgne, Patrol. Lat., 125 und 126 auf-
gezeichneten Werken Hinkmars.

Vgl Noorden a.a. O., . 01915 Schrörs A, O:, S, 435; Weiıse,
Königtum und Bischofswahlen 1m fränk und deutschen Reich VOL dem Investitur-
streıit (Bln. 9

(zallia Christiana St. Marthe (1751) I  9 989
Diese zeitliche Umstellung ergchien sinngemäßer.
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Beauvaıs 881— 8821 nde Januar — Februar 881
Tod des Bischofs Odo VvVon Beauvaıs, HKrzdiözese Rheims Mıt-
teilung den Erzbischof. Bıtte ıll den Könıg Konzedierung
einer {rejıen Wahl Gewährung durch den Könıg (Reg. 500— O1

Mg 126, 269 un: 258
Zustimmung Ludwigs 111 dem VON Hinkmar ernannten (!)

Vısıtator. Schreiben Hinkmars B diesen Visıtator (Hadebert von

Senlis) un Mahnruftfe die stark zerrüttete Beauvaıser (+emeinde
(Reg. 0—0 Mg 126, und 258—61).

Febr. /März 881 KErste Wahl Beauvaıs. Ablehnung des
Gewählten (Rudolf ) durch Hinkmar (Reg 502 Mg 126, 1108
un D)

März 851 Zweıte Wahl und erneute Ablehnung durch ink-
Iar (Kandidat: Honoratus 9) (Reg 502 Mg 126,

April 881 Zusammentreten der nordfranzösischen Geistlich-
keit ZULF Synode ın Fismes (St. Makra). Bıitte den Könıg
Übertragung des der (+emeinde 100980 entzogenen Wahlrechtes
die BPeauvaıs benachbarten Bischöfe (Reg. 502 und 503/4 Mg 125,
69—1 [allgem. Synodalschreiben auch Mansı A VIlL, 37—56|
und Mg 126, 11

Maı 851 Ablehnung des synodalen (+esuches und direkte KEr-
NENNUNS e1ıNes eigenen Kandıidaten (Odaker) dureh Ludwig 11L
Förmliche Wahl Odakers durch die (+emeinde Beauvaiıs und
könıgliche Kınsetzung (Reg 504 Me 126, 110 C 114D

Vgl Noorden . O., 37(D.; Schrörs A 0 436 ff. ; I1m-
bart de 1a TFOUE: Les elections ep1scopales ans l’eglise de Hrance du 1Xe
X1ile siecle (Parıs 197 (jallia Christiana 1 (00.

Daß die Zurückweisung Honorats YST auf der Synode von Fismes Aprıl
8581 geschehen ge1 (8. Noorden, 346V0), 1st ıne irrtümlıche Auffassung.
YViıelmehr geht AauUuSs My 126, 114D (et nunNnC [ also Maı contra regulas et
leges 1n @e visıtatore | kommt für Rudolf und Honorat nıcht In Betracht]
electionem praesumpserunt) deutliıch hervor, daß S1e welter zurückliegen muß
(Mg. 126 110 un 1ler NUur die ben unter NrT. genannte ‚„Wah Odakers
gemenint se1nN kann (s uch Imbart A, Ö7 199)

Siehe dıe letzte Anm Odaker muß 180 und das ist für die Beurteilung
des (+anzen von Bedeutung bereits 1m Maı 8581 alg eingesetzter kgl Bischof
gelten. Die Nichterwähnung dieser Tatsache 1m Schreiben Hinkmars VOo. Anfang
unı annn nıcht, W1e SsSchrörs WiLL, 418 Beweıls dafür dıenen, daß dıe Usurpatıion
erst Mıtte unı erfolgt ist. Unsere zeitliche Verschiebung ist von hler ıne
durchgehende, 69 Anm. und
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unı 881 (Anfang ?): UOpposition Hiınkmars 1m Namen der
nordiranzös. Geistlichkeit und Wiederholung des ersten Gesuches
© Androhung VO  b Kirchenstrate (Reg 504 Mg 126, 10—117).

unı 851 (Mitte ?): Erneute Ablehnung durch Ludwig 111
und Befehl Hinkmar ZULTI Vornahme der Ordination Odakers
(Reg. 505 In Mg 126, 117—122 B Nr verstreut enthalten).

unı 881 (Ende) Gereizte Antwort Hiınkmars. Festhalten
der alten FWForderung und Drohung mıt Kxkommunikation

Odakers (Reg. 505 Mg 126, 17—122).
10. nde Maı - 882: ach Kampfespause VOonNn Monaten Kx-

kommunikation Odakers auf einer Rheimser Synode (Reg N, 506

Mg 126, 245—253).
Mai— Junı 882 Nachgeben des Könıgs Offizielle Kirchen-

buße Ludwigs. Wahl Hrotgers ZU10 Bischof von Beauvaıs durch

Die Synode Von H'ıismes 1st inzwischen auseinandergegangen.
2) Von Julı bıs Dezember weilt Ludwig 11L der (irenze 1m Kampf BeCDCH

die Normannen (Annal. Vedastıinı 881). ach Rückkehr scheint passıve Resı-
stenz geübt haben, äahnlıch Ww1e se1n Günstling Odaker, der einer Aufforderung
ZUmM Erscheinen VoOr der Synode nıcht nachkomm (Mg. 126,

Die Fxkommunikationsschrift redet VOoNn eıner mehr als einjJährıgen Usur-
patıon (Odakers. Danach ist 910 ungefähr En de Maı anzusetzen (8. 0.) Schrörs
verlegt g1e entsprechend selner Auffassung den Juli 882 Dıes erscheint jJedoch
auch deswegen schon fraglıch, weıl sıch ann alles, Was NUuU.  s och bıs ZU. ode
Ludwigs 111 (D Aug.) unternommen wird, ın ungewöhnlicher Weise €NX-

drängen würde Das sind : die Durchführung der Exkommunikation , das Nach-
gehben und die Kirchenbuße des Königs, die Wahl und Ordination eines HNEeUEN

Bischofs (S Nr 11), endlich das Schreiben Hinkmars (8. Abs. C. 1), das den Herrt-
scher och als lebend erwähnt. Schrörs ll allerdings vVon den eben genannten
Ereignissen das Nachgeben des Königs der Kxkommuniıkation geschehen 8e1n
lassen. Vgl azu dıe folgende Anmerkung.

4) Für einen Rückzug Ludwigs VO der Exkommunikation Odakers MAaC
Schrörs geltend, daß Mg 126, “”49 B NUr die fautores et complıces, nıcht ber
mehr der Könıg selbst mı1t kırchl. Strafe bedroht werden. WFerner habe doch Hink-
Mar NUur 1m Einvernehmen miıt Ludwig einen wirkungskräftigen Schritt
den Usurpator tun können. Beıde (GGjründe erscheinen nıcht stichhaltıg. Mg 126,

ist eine deutliche Drohung auch den König selbst (QqUI18quU18 | wer
uch se1 !] assentit princ1ıp1 schismatıs, schismatıcus SsSe negarı NON poterit).

Zudem ware S! W1e Schrörs annımmt erwähnt Hinkmar In der
Schrift Odaker mıiıt keinem Wort seıne Übereinstimmung mit dem König ?
Das ware doch eindrucksvoll und geradezu selbstverständlıch YOWESEN. Alle
Wahrscheinlichkeit spricht vielmehr für unNSeIe obıge Annahme. Hinkmars kühner
Schritt Odaker ist demnach der Wendepunkt. I1hm olg der Dieg.
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die Nachbarbischöfe (Mg F25, 1092 Annales Vedastinı 883

], 521)
C) Nachklänge Juli 882 Schreiben Hinkmars se1ne

Bischöfe „Quae eXxequı debeat ep1scopus ““ (Mg 125 , 1087—94).
Aug 882 'Tod König Ludwigs 111

Herbst 882 Hinkmars Schrift: „De ordine palatıl“ (Mg
125,

Norvr 882 Das letzte Schreiben H.ıs auf der F'lucht VOL

den Normannen geschrieben 99 ep1scopos regn1 admonıt1o
altera pro Carlomanno rege **

al Dez 882 'Tod Hinkmars Von Rheims in Epernay.
I1

Die kirchenrechtliche edeufung des eben kurz akız-
zierten Kampfes herauszustellen, heißt die kirchenrechtlichen Wand-
Jungen, die sich auf verschiedenen (+ebieten in jenen Jahren voll-
ziehen , sichtbar machen. Als Gegenstand solcher Wandlungen
omMm jedoch nıcht eın irgendwıe fixiıertes und abgeschlossenes
Kirchenrecht iınbetracht. Etwas Derartiges kennt das Jahr
hundert bekanntlich och nıicht. Diese Zeeit besitzt och keinen ein-
heitlichen kirchlichen Rechtskodex, der systematisch geordnet un
innerlich ausgeglichen für jeden Wall der Praxıs die unzweideut1ig
feststehende Norm angegeben hätte Statt dessen sehen WIr ın den
verschiedenen großen Sammlungen kanonischer Beschlüsse un

päpstlicher Dekrete eınen och SANZ ungeordneten , ‚U5-

geglichenen Rechtsstoff sich aufhäufen der ı1n der 'T '’heorıe ZWAT

als heilig un unabänderlich gilt, 1ın der praktischen Anwendung
aber durchaus An beweglich und blegsam 1n Erscheinung T1
Politische un sonstige Verhältnisse bestimmen die Auswahl und
Durchsetzung für die Praxıs. Zugleich erfährt der genannfe Stoff
ın den einzelnen Ländern durch eUuUe kirchlich-synodale und auch
königlich-kapitularische Gesetzgebung eine fortgesetzte Veränderung

Die hiler angeführten Schriften Hıinkmars enthalten mehrfach iın
unmittelbarer Beziehung darauf prinzıplelle und theoretische Yestlegung der

praktischen Erfolge 1m Kampf jene beiden Bischofswahlen. Daher ist not-

wendig, S16 heranzuziehen.
Siehe Schubert, Geschichte der christlichen Kırche 1m Frühmittel-

Ssıehe Sohm, Kirchenrecht IL, 97alter, 525 ff.
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und Erweıterung. Eın Ausgleich germanischer Herrscher- und römisch-
katholischer Kirchenansprüche kommt dabeı aber nıcht zustande.
Das sich bildende Gewohnheitsrecht ıst; lediglich eın unsicherer
Kompromiß zwischen hbeıiden. Indem es seinen schwankenden Platz
findet zwischen Kirche und I’hron, ıst 65 jederzeıt der Möglichkeit
ausgesetZt, wenn dıe Umstände erlauben, gunsten des Herr-
schers umgewandelt werden, ist aber anderseıts qtei{s auch
1n Gefahr, durch kanonische Bestimmungen modifzıert oder Sar
umgestoßen werden, die die Kirche unter für S1e günstıgen Ver-
hältnıssen AUS jenem großen und heiligen Pechtsschatz heraufführt.
Damıit haben WIT es ın unsereInNn Falle fun und reden deshalb
voxnxn eıner kirchenrechtlichen Wandlung. Der Weg dahin

zeigt dann zumeıst dreı Stadıen dıe theoretische Forderung,
dıe kanonische Begründung, die praktische Durchsetzung.

Nur da, diese dreı Dinge zusammentreffen , ann VOo  (n eiınem
kirchenrechtlichen el dıe ede se1n.

Unsere Betrachtung hat 1m Rahmen solcher Modifikation bzw.
Beseitigung des Gewohnheitsrechtes 1er Fragen ZU Gegenstand,
nämlıich die der fg selbst, 1m Zusammenhang damıiıt
die des Kirchen- bzw. - ferner die rage der
ichen Gerichtsbarkeiıt und endlich die der Synodaltätig-
keit Als eine Krweiterung des Gewohnheitsrechtes haben WIL
annn noch den Anspruch der Kirche auf ıs Z

ON eın un: auf dessen Unterwerfung unter die
Gerichtshoheit der Kirche untersuchen.

Die Änderung des Gewohnheifsrechts
a) Die ischofswahl

Im Mittelpunkt des zwiefachen Konfliktes steht die Bischofswahl
selbst. Der Kampf geht die dem Gewohnheitsrecht entsprechende
Mitwirkung des KöÖönıgs be1i Wahl und Fınsetzung, dıe der Herr-
scher festzuhalten , der Vertreter der Kirche jedoch möglichst
beseitigen strebt

Der Stand der Dınge VOTr Ausbruch des reıies zeıgt
eine dreifache Möglichkeit des Wahlverlaufs. Je nach der Ver-

teilung der einzelnen Funktionen uıunier die weltliche und unter die

geistliche Gewalt können WIr reden von eıner direkten, Önlg-
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lichen Kinsetzung, VON einer frejen Wahl, 3 Von einer Zwischen-
form. 1Tle drei Formen bilden ım Verein miıteinander ZUur Zeıt
Karls das hierhergehörende Gewohnheitsrecht

Die er ste Art, die direkte königliche Kinsetzung, äßt
zumeıst folgendes Bild sehen Meldung der eingetretenen
Vakanz den zuständigen Metropoliten ; Bitte den König

Konzessjion freier Wahl durch Vermittlung des Metropoliten;
Ablehnung dieser Bıiıtte und eıgene Nomination durch den

König zumeiıst mıt nachfolgender förmlicher Wahl un!:! An-
erkennung durch die Gemeinde; Auftrag den zuständigen
Erzbischof ZUr Ordination und Vollzug derselben nach Prüfung
und Bestätigung durch Metropolit und Komprovinzialen

Demgegenüber vollzieht sich die SUr. „freıe Wahl“ folgender-
maßen : Wie oben; desgleichen ; Königliche Konzession
und Anordnung der Wahl („Autorisation“)5; KErnennung elnes
Visıitators durch den König 1m Einyvyernehmen mıt dem Krzbischof Ös

dıe eigentliche Wahl unter Leitung des Visıtators: Krz-
bischöfliche Prüfung des iıhm überbrachten W ahlergebnisses un!'
des Wahlvorganges auf ihre Regularıtät ; Prüfung un Bestäti-

Siehe hierzu und ZU WYolgenden : Hinschius I 0925 f1.:; Imbart
de 1a Tour &. 9 {7. 4l 85 {f. und unsere Darstellung ben
(Mg 126, 258—61).

Die „Autorisation ““ der Wahl durch den König 18t, WIie W eise
nachgewiesen, ein seıt B  arl feststehendes Herrscherrecht.

diese Ernennung (Dzw. Nennung) des wählenden Kandidaten electio
procurante Rege (Imbart de 1a Tour, (6f.) schon unter arl qle dıe
eigentliche Kınsetzung und Bistumsübertragung angesehen wurde, W16 Ludwig IIL.

tat, erscheint zweıfelhaft (Von Weise, 4 Imbart de la Tour
A O., 89, abgelehnt).
4) Diese hat tatsächlıe. rechtlichen Charakter Nur dann, des Könilgs lör-

NeENNUNY noch keine Kinsetzung ı8t.
Weise 18t 1m Irrtum, WenNnn S 21 Anm. die Worte Karls an

Nikolaus (Bouquet, Recnueil VIL, 0(B a ımperatore (Ludw. F.)secundum SaCTrorum CanonNnum instıtutionem plebı electione dahin deutet,daß nach den Ka dem Könige das ech ZUT Konzession zugestandenhabe Es heißt 1eTr DUr Der Kaiser hat seine Pflicht gegenüber den heiligenKanones erfüllt. arl redet VOT Nıkolaus 1m Sinne der kırchlicehen An-
schauung. Er selbst; hat den Rechtscharakter der Konzession ohl stärker he-
tont. och nNn1ıe hat; ıhn auf die anones selbst begründen können. Wo diese
vielmehr In volle Kraft treten  9 mu ß ge1Ne Konzession eline Förmlichkeit werden.

Hinschius 1 529 AÄAnm. n
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SUNnS des (Gewählten durch den Könıg Übertragung des AÄAmtes
und Aufforderung /A Ordination © O, 4 Prüfung und Be-
stätigung durch den Erzbischof und dıe Mitbischöfe (s 4)®

Ordinatıon des NeuenNn DBischofs durch den Erzbischof unter Mit-
wirkung der Komprovinzlialen.

Die „Zwischenform“ endlich trıtt iın Kraft, WEeNn die Be-
stätigung se1ıtens des X ÖN1gs nıcht erfolgt ( In diesem
Falle bricht der Jetztgezeigte „Ireje“ Wahlgang mıiıt Punkt ab
Der Herrscher annn dann tür eiıne zweıte Wahl durch „Klerus
un! Volk “ seine Konzession erteijlen. Zumeıist jedoch schreitet
Nnu  — eigenmächtiger Krnennung und es wiederholt sıch das
drıtte und vıerte Sstadıum der ersten Art

Daß hiıer starke, Ja f{ast unüberwindliche Gegensätze vorliegen,
ist eicht erkennbar. Der Schwerpunkt ruht 1m ersten Falle SAaNZ
au f seıten des GTr ch S s das kanoniıische Recht ist fast gänzlich
ausgeschaltet. Der 'Ton bei der zweıten Art lıegt dagegen auf der
Anwendung des Gemeın erechtes bzw. auch der bischöflichen
Befugnisse ; des Königs Funktionen siınd NUur die notwendige Wah-
rFung selner Interessen. Die Ziwischenform äßt die Gegensätze schroff
und unausgeglichen aufeinanderprallen. Die einzıge schmale:Brücke
VO  a} der ersten ZUr zweıten Art bildet allein das auch von der
Kirche anerkannte könıgliche Recht der 7, SS1 N, Denn ist
dieses nıcht NUur eiıne bloße Worm, schließt 65 notwendıg ın sich
dıe Möglichkeit auch der Ablehnung einer freien Wahl un
g1bt daher dem erstgenahnten Gang se1ine Berechtigung. Für dıie
dritte Möglichkeıit kommt dagegen eın Gleiches ın 1e1 geringerem
aße 1n Frage. Das Recht des Könıgs ZUr Bestätigung ist ZWar

damit auch das ZUTLTr Nichtbestätigung, etztere aber müßte kon-
sequenterweıse 10898  — ZUT Wiederholung der freıen Wahl führen,
nıcht aber dürfte S1e ohne weıteres die direkte Krnennung ZUT>

Folge haben.
Unter arl gehen alle dreı Arten nebeneinander her,

ohne daß 6S erheblichen Konflikten dabei kommt. Durch dıe

Imbart de 1a LOUT; Dr
Nachweis dessen mbart de la Tour (8{1.

3) Siehe i° Anm
SO auch Weiıse, D3, m1t dessen Bemerkungen ZUum) all Noyon S D9)

WITr ebenfalls übereinstimmen ; S,
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Persönlichkeit des Herrschers werden die Gegensätze überbrückt 1.
die politische Lage bedingt eine nachgiebige Haltung der Kirche
T4  WAar versucht Hınkmar, oft es ıhm 1Ur möglich, die Durch-
seizung der freıen Wahl und hat auch Krfolg damıit. och diese
selbst haft ın der Worm, wWıe S1e oben angegeben ıst,
eingeschränkt bestehen lassen. Anderseıts hat aber auch bei VOI' -

<schiedenen Gelegenheiten VOorT allem auch gelegentlich der
Besetzung Lothringens durch arl einer direkten Hır-
NENNUNS durch den Herrscher nıcht widersprochen. Ja, gegenüber
den Angriffen der Synode VON Valence auf die Krnennungs-
praxıs Karls, hat diesen 1ın jeder else verteidigen gesucht

Fragen WIr Nun, w1ıe stellt sich Hinkmar te 11
gelegentlich der beiden Wahlhandlungen VOonNn Noyon und Beauvaıs
ZU bestehenden Gewohnheitsrecht, erhalten WIr folgendes Er-
gebnls: Punkt bleibt selbstredend unberührt In beiden
Fällen wird ferner der Iradıtion festgehalten, beiım Könıge
Freigabe der Gemeindewahl einzukommen In der rage der

- Q erfolgt der erstie prinzipielle Zusammen-
stoß Und ZW ar verweigert W1e€e WI1r oben sahen Ludwig 111 1
Falle oyon die Freigabe der kanonıschen Wahl durch Klerus un
olk un g1ibt damıt kund, daß das Recht der Kinsetzung

Form !) ZUr Anwendung bringen 111 Hıer Seiz Hinkmar eın
un bestreitet die Berechtigung dieser königlichen Funktion. Kr
gibt verstehen, daß solches Vorgehen der grundsätzlichen 'Tren-
Nuns der (+ewalten nıcht entspräche Vor allem aber stände S1e

Welıse O: 2 Imbart de 1a TOMT,; 184
3) So bei der Wahl von Beauvaıs 845 Klod ÖD Z 548 (Schrörs

uınd Cambrai1l b2 Klod 4S 20, 513 Z 514 (n 158—161). Vgl
auch Schrörs JO6, 97{ und („„pro electione ecanon1eA eccles14e Morın." un
‚, PTO impetranda electione reguları Catalaunensis °*). Kerner Klod HIL, 1N-
si;ruebat S A eccles1as qualitera terrenıs princıpıbus 11b
ent electıonem.

Ssıehelmbart de Ja Lour, 846 Amıiens. 857 Parıs. 86 Bourges.
d Mansı Ä Mg. 125 S6 D Vgl Weıse, 49 f.

Klod. 23, 533 (Schrörs I, 465)
Klod I 510 97 pro eleetione canonıca ** die Könige (Noyon Mg

126. 258 electione CaNONICA. CONCESNSYa (Beauvaıis).
Sıehe 67, Nr.
Klod. 1  $ 510 quale S11 minısterium regale et. quale pontılicale

(Schrörs, 06 479)
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durchaus 1m Widerspruch mıt den kanonıischen Autoritäten. ber
das Schreiben des Erzbischofs den Aht Hugo meldet Flodoard:
adıungens ACTOT promulgatas SU DEr electione CanoN1ca
auctorıtates ef ostendens (1) quod NOn ep1scop1 de palatıo preci-
plantur eleg1 sed de proprıa qualibet ecclesia, e (2) quod de ordı-
nando ep1scopo NO  v reg1s vel palatınorum debet CSSe commendatıo,
sed cleri et plebıs electio DBeide Möglichkeiden also der bisherigen
königlichen Krnennung, die direkte VO ofe AaUus w1e die indiırekte,
durch Nennung eines genehmen Kandidaten vollzogene, werden von

Hinkmar als Unmöglichkeiten abgelehnt. Damit, daß gegenüber
dem König und seiner Parteı die Anerkennung der eigenmächtig
angeordneten freıen Wahl durchsetzt > VeErmas die Allein-
gültigkeit des kanonischen Wahlrechtes 1n diesem ersten Falle auch
praktisch verwirklichen. Dem Könige wird das Recht der Kon-
ZeSsS1ONSVer weigerunNg nıcht mehr eingeräumt ; darf a1s0 von daher
keine direkte Krnennung mehr vornehmen. Berechtigung und Lat
sache des ersten obengenannten Wahlganges scheiden dement-
sprechend 4QUS, un Wahlautorisation durch den Herrscher wird

einer einfachen FWFormalität, die STEeIS erteijlen m uß.
Eine zweıte Gelegenheit direkten königlichen Kingreifens 1m

Sinne der Kinsetzung ließ jedoch wıe WIr oben zeigten auch
die SOS. Zwischenform och offen. KEıne solche War be1 Ablehnung
des Kandıdaten DZW. bei Versagen der Gemeinde gegeben. Der
HWall T1 bei der Wahlaktion ın Beauvaıs eın. Wolgerichtig hat
Hinkmar auch dieses Gewohnheitsrecht den Vernichtungs-
schlag geführt.

Ludwig 111 hatte zunächst die kanonische Wahl freigegeben
Die (Gemeinde aber versagt ach Hinkmars Anschauung In beiden
Wahlverfahren Die beidemal gewählten Kandıdaten werden ZWaTlr

dem Könige Sar nıcht erst vorgeführt; dennoch beschließt letzterer,
VOon seinem FErnennungsrecht ın diesem Falle Gebrauch machen.
Er überträgt das Bistum den Hofgeistlichen Odaker un fordert
den Rheimser Erzbischof ZUTF Ordinatıon auf Hinkmar jedoch
weigert sıch entschieden, und unter weitausholender Begründung
g1bt auch 1er den k_an9_nischen Beweis für dıe Ungültigkeit

lod 24, 537 Sıehe 67, Nr. (Noyon).
Me 126, electione canon1ca domiıino NOSTrO IeDO

‚4) Siehe 68, NT. und 5) Sıehe Nr. 6—8
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des königlichen Verfahrens. Die Grundlage für alles weıtere bildet
der Satz demzuiolge jedes kirchlich-kanonischer Bestimmung
widerlaufende (zesetz 1PpSO ungültig ist. Darum heißt es denn
auch: Sl, quod quibusdam dicıtur, ut audıvı illum debent

iubetis istepiscopl ei clerus plebs elıgere queh VOS

diese lediglich der königlichen Krnennung nachfolgende , formelle
Wahl in den Augen Hıiınkmars keine electio0 divinae leg1s, sondern
eine extors10 humanae potestatis Kıs ıst, da weltliche Versprechun-
ZCH und Rücksichten Nnun einmal ohne Frage ihre and dabei 1
Spiele haben, einfach Simonie, als solche aber verdammenswert
Nur eınes hat Gültigkeıit: die kanonischen Bestimmungen Und
diese besagen: 1n electıione episcoplı 288e@eNS10 regıs e SL, nO

electio! (Coelestin Deer. 18) Entsprechend wird der „Invasor“
Odaker, weil per carnalem sgqeculı potestatem sich ZU Bischof
habe machen Jassen , als Kanonverächter abgelehnt und gebannt.
Damit ist der zweıte un:! entscheidende Stoß in das Herz des
königlichen Gewohnheitsrechtes erfolgt. Miıt se1ner Unterwerfung
und offiziellen Kirchenbuße bestätigt der Herrscher die eingetretene
W andlung des bisher geltenden Rechtes

Folgendes ist a|sSO zunächst festzustellen : Das Recht des Königs
direkter Krnennung eines Bischofs ist 1n jedem hinfällıg

geworden. Die erstie uUun! ebenso dıe drıtte Art des Wahlganges
scheiden amı für dıe Praxıs AUS, und bleibt alleın die YWHorm
der irejen, kanonischen Wahl bestehen. och auch für diese gilt
NUu. nach dem Wegfall der beiıden anderen Möglichkeiten : die
„Autorisation “ der Wahl durch den Könıig ist; NUur noch Formalıtät,
die als solche ZU Amt des Herrschers, nıcht seinem Recht
gehört; dıe Bestätıigung (confirmatio) des Gewählten
durch den Könıg hat stark Gewicht verloren. Die etwalge
Ablehnung annn schon auf ({rund des Gesagten NUur och
entweder Wiederholung derselben freien Wahl durch die (ze-

est. consecrata, ut omn12 penıtus auctorıtate o1%Mg 126, 1173:A
VAaCUUuUN, quldquıd aD illıus funerıt constitutione diversum (Leo Ep ad Anatol., 56).

meınt das Gewohnheitsrecht! Alles Mg 126, s
1D 250C Hulc est quod S9CT1 Can 0NeES (!) s81mo0onN1ACamM haeresım dam-

ant76  Untersuchungen  des königlichen Verfahrens. Die Grundlage für alles weitere bildet  der Satz !, demzufolge jedes kirchlich-kanonischer Bestimmung zu-  widerlaufende Gesetz eo ipso ungültig ist. Darum heißt es denn  auch: si, quod a quibusdam dicitur, ut audivi ?,  „ . illum debent  jubetis — so_ ist  episcopi et clerus ac plebs eligere quem vos  diese lediglich der königlichen Ernennung nachfolgende, formelle  Wahl in den Augen Hinkmars keine electio divinae legis, sondern  eine extorsio humanae potestatis %. Es ist, da weltliche Versprechun-  gen und Rücksichten nun einmal ohne Frage ihre Hand dabei im  Spiele haben, einfach Simonie, als solche aber verdammenswert *.  Nur eines hat Gültigkeit: die kanonischen Bestimmungen . Und  diese besagen: in electione episcopiassensio regis est, non  electio! (Coelestin Decr. 18) %. Entsprechend wird der „Invasor“  Odaker, weil er per carnalem saeculi potestatem ” sich zum Bischof  habe machen lassen, als Kanonverächter abgelehnt und gebannt.  Damit ist der zweite und entscheidende Stoß in das Herz des  königlichen Gewohnheitsrechtes erfolgt. Mit seiner Unterwerfung  und offiziellen Kirchenbuße bestätigt der Herrscher die eingetretene  Wandlung des bisher geltenden Rechtes.  Folgendes ist also zunächst festzustellen: Das Recht des Königs  zu direkter Ernennung eines Bischofs ist in jedem Falle hinfällig  geworden. Die erste und ebenso die dritte Art des Wahlganges  scheiden damit für die Praxis aus, und es bleibt allein die Form  der freien, kanonischen Wahl bestehen. Doch auch für diese gilt  nun nach dem Wegfall der beiden anderen Möglichkeiten: 1. die  „Autorisation“ der Wahl durch den König ist nur noch Formalität,  die als solche zum Amt des Herrschers, nicht zu seinem Recht  gehört; 2. die Bestätigung (confirmatio) des Gewählten  durch den König hat stark an Gewicht verloren. Die etwaige  Ablehnung kann — schon auf Grund des Gesagten — nur noch  entweder Wiederholung derselben freien Wahl durch die Ge-  est consecrata, ut ..  omnia penitus auctoritate sit  1) Mg. 126, 111A. .  vacuum, quidquid ab illius fuerit constitutione diversum (Leo Ep. ad Anatol., 56).  2) H. meint das Gewohnheitsrecht !  3) Alles: Mg. 126, 111C.  4) ib. 250C: Huic est quod sacri canones (!) simoniacam haeresim dam-  Nant  5) ib. 112 A: Secundum statuta canonum eligantur! und 245D secundum  apostolicam et canonicam formam eligatur futurus episcopus.  6) ib. 112 B.  7) ib. 248 D.1D Secundum tatuta NumN eligantur ! und 245 D secundum
apostolicam et, ecanon1ıcam formam elıgatur uturus EPISCOPUS.

1D 1ı () ıb 245
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meinde oder Übernahme der Wahl durch die Nachbarbischöfe
ZUT Folge haben Wır werden jedoch unten och VON e]ıner weıteren
Beschränkung reden haben

Kiıs iragt sich, ob Hinkmar qußer den beiden jJetz eben DC>
nannten wenıgstens dıe übrigen Punkte des einzıgen NUunNn och
verbleibenden Wahlganges unangetastet gelassen hat och auch
dıeses ist nıcht der all Wenn WIr WwW1e oben begonnen den
Wahlverlauf 1n seınen weıteren Stadıen verfolgen , stolen WIr autf
den vierten Punkt dıe Krnennung des Vısıtators. S1e WTr

nach bisher geltendem Recht Sache des Königs 1m Einvernehmen
mıt dem Erzbischof och scheint die Tendenz der eıt dahin-
zugehen, diese Funktion SaNZ die Kıirche bringen wıe
S1e einst VOoO Papste Symmachus Caesarıus von Arles, den Krz-
bischof des burgundischen Reiches, übertragen wWwWar un: dann auch
ın der pseudoisidorischen Sammlung lesen War Die (A+eschichte
der Bischofswahl Noyon lehrt NUun, daß Hinkmar 1er bereits
ohne Zustimmung des Herrschers nach eigener Wahl seınen Visı-
tator einsetzt Dieser Schritt wird ihm ZWar VO ofe sehr übel
CNOMMEN, doch hören WITr nıcht, daß er dafür staatliıche uße hat
auf sich nehmen mussen. Vielmehr wird auch dieses Vorgehen
kanonisch begründen versucht haben un War nıcht genötigt,

zurückzunehmen. Daß jedoch eıne Retorm In der genanntien
Frage nıcht miıt solcher Schärfe und Finseitigkeit durchgeführt
wı1ıssen wollte, zeigt eın Verhalten bei der Bischofswahl VON Beauvalıs.
Allerdings heißt es 1m Mahnschreiben die Gemeinde VO Visıi-
tafor Cul secundum institutionem canonıcam (!) YiBı=
atonıe VEn  . —  —  off 1n ecclesıa delegavımus ®© Dies beweist,
daß INa  =) einen Schritt weıter tatsächlich ist Der etro-
polıt bezeichnet S1C als0 alg den Delegierenden („delegavimus‘“‘). Im
Auftrag den Vısıtator selbst findet sich jedoch dem nostrae umı-
ıtatis metropolitana delegatione hinzugefügt S f Nı

1) imbart de 1a AOUT 8 196 Anm
iıb. Der Yoxn Imbart; genannte Fall 1ın Cambrai S{ gehört allerdings weniger

hierher. Die eigenmächtige Ernennung des Visıtators erfolgt damals durch
ohl NUÜür, weıl ZUT nämlichen Zeit arl aqaußer Landes (Italıen) WAafT,

3) Hinschius, Deeretales Pseudo-Isidorianae (Lp Z. 1863, 607,
Flod 23, 533 (Schrörs, 461 und 4695)
iıb qula formam visıtatiıonıs vel election1ıs Adalberno epISCOPDO transmıserıt.
Mg 120, 259
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nostrı Ludowicı regıs Somıiıt stellen WIr als kirchenrechtliches
Krgebnis diesem Punkte fest Eıs heißt nıcht mehr WwWIıe bisher
„delegatione regis metropolitan1“, sondern „delegatione
metropolitana Sensu reg18“. In anbetracht der nıcht geringen
Bedeutung, die der Posten und dementsprechend die Auswahl hatte,
erscheıint auch dıes als eine nıcht unbedeutsame Wandlung.

Wır betrachten: weıter un: Wr 1m Zusammenhang mıiıt-
einander das 6.—58 Stadıum des Wahlganges Demzufolge
liegt bei dem Erzbischof zunächst dıe formelle Prüfung der Wahl-
handlung und des ıhm überbrachten Wahldekrets auf iıhre KRegu-
arıtät un dıe Übersendung des letzteren den Herrscher.
Der König prüft sodann Dekret und Kandıdaten. ach seiner
Entscheidung Ysaf; 4 erfolgt die Bestätigung der gewählten Person
durch den Erzbischof un die Komprovinzialen. Der König haft
a 180 beı Prüfung und Bestätigung des Gewählten den Vortritt.
W ır WwIissen aber, daß Hinkmar schon Vor 64095 den kirch-
lıchen Einfluß verstärken, jene bloß sachliche und mehr formelle
Begutachtung eıner persönlichen erweıtern versucht hat So
ordert Dı den Visıtator der Wahl VOoONn Cambrai 1m ‚Jahre 847
auf, ihm den Kandıdaten selbst vorzuführen och wird da-
durch unter arl noch wenig der Praxıis geändert haben
Während der W ahl Beauvaıs nımmt 1Un dazu einen
und erfolgreichen Anlanuf. Die Schwierigkeit, die bei der Prüftung
der W ahlhandlung S1C.  h von selbst ergab, nämlich scheiden
zwischen reın sachlicher und persönlicher Begutachtung, nNnuiz
geschickt U  N Stand iıhm betreffs der Person des Gewählten ord-
nungsgemäß auch NUur dıe Feststellung der formellen Regularität
(Stand, Alter, Gesundheıt, Kanonanerkennung, Sımonilefreiheit) Z

weıß diese nunmehr doch Z eıner Prüfung der persön-
liıchen l1gnung, des Charakters und des W issens
erweıte Das eweist uUunNns zunächst die erzbischöfliche Auffor-

269
unkt nämlıch dıe Wahlhandlung selbst kommt für uUuNSeTe Dar-

stellung nıcht In Betracht. Imbart de la Tour,
1b. La premiere (confirmation) etait celle du TOL.
Das geschah ZWäaLr sıch häufig, War jedoch nıcht Pfiicht , deren Erfül-

lung der Erzbischof fordern konnte. Imbart de 1a KOUT.
An sıch erfolgte diese erst WI1ie schon gyesagt nach der Bestätigung

durch den König.



Ehrenforth, Hiıinkmar VO Rheims und Ludwıig 1IL.

derung dıe Beauvaiıser Gemeinde, den (+ewählten persönlıch
examınandum ad-ZUr Eixamination vorzuführen (ad NOSs iıllum

ducere) Und WwW1e diese Prüfung vVOorgenomme: hat, äßt dıe
Begründung erkennen, mıt der jJener Honoratus zurückgewlesen
wird, ohne UV! dem König vorgeführt seInN ; C} habe für das
Bıschofsamt noch nıcht dıe entsprechende Glaubenskenntnis SO
Se1 abgelehnt worden. Iso durchaus auf Grund unzureichender

S  > lie Befähigung. uch für dieses Vorgehen weıß iınk-
Mar die kanonische Begründung geben Der Kanon VO

Nicaea bestimmt: S1 Qqu1s praeter sententiam metropolitanı fueriıt
factus epl1scopus, hune episcopum esSSeE 14803 DO Und GCoel
ergänzt: ut epıscopı 1ud1cec10 (!) metropolitanorum et eOoTUM ep1S-
CODOFum qul Circum Circa Ssun(t, provehantur ad ecclesjasticam
potestatem W ohlgemerkt handelt sich hier nıcht eiwa2
dıe der königlichen ch fo f Bestätigung durch dıe (+eist-
lichkeit, sondern um jene vorangehende W ahlprüfung durch den
Erzbischof bzw. auch durch dıie übrigen Nachbarbischöfe. Faktisch
hat sich damıiıt aber der Kpiskopat mıiıt se]lner Prüfung VOL dıe des
Königs gyeseizt und die erste KEntscheidung ber den ewählten
selber ın die Hand SO räg Jetzt die Bestätıigung
durch den Herrscher den lediglich nachfolgenden,
stimmenden Charakter 5 Der Zurückweisung eines Kandı-
daten durch die Geistlichkeit hat siıch ebenfalls, w1ıe der ZWeIl-
malige 1l in Beauvais zeıgt, fügen. Iso auch beı diesem
etzten eil des W ahlganges ist; dem Könige nNnur e1InN bescheidener
est seiner bisherigen Wunktion, eine Wormalıtät, geblieben.

Im Zusammenhang steht damıiıt UU noch dıe Frage: ASs

geschieht 1m Falle der bischöflichen und königlichen Ablehnung?
Die Möglichkeit königlicher Krnennung ıst ausgeschieden. HKıs bleibt
also N1ur entweder Wiederholung der Wahl durch die (+emeinde
oder Übernahme derselben durch die Bischöfe Hinkmar hat, den
ersten Fall, Ww1ıe die obige Darstellung des Verlaufes zeigt, abgelehnt.
ach zweimalıgem Versagen der Wähler erklärt ihn für aUuS-

1) Mg 126, 259C.
2) ıb 114 C (Sacro eplscopalı ordinı adhuc fidei doetrina INCOoNgTUO).
3) ıb 110 4) 1b. 112A
D Die Worte Mg 126, et qul1a 1am tempus transııt et. VOS NOn mediocre

Incurratis perıculum, scheinen S auf eine zwangsmäßige aSSEeNSIO deuten.
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geschaltet un sefzt se1ne Stelle dıe W ahl durch das
ef PEr SAaCTYSsBise fak ollexiu IMn, Perdiderunt electionem

regulas uonN ulterius illorum sed epıscoporum eEsSse electionem, QUan
Der Protest des Königs, se1n Ver-non praeıre sed subsequi

such, den eigenen Kandidaten nunmehr durchzusetzen , zerbricht
der tarren Opposition Hinkmars un der ıhm folgenden fränk:i-

schen Geistlichkeit L4 Der Verlauf dieser bischöflichen Handlung
schließt sich annn SaNZz dem sonst üblichen Wahlgang Ihr geht
eine formelle königliche Konzessjion OTAn und folgt die 4SSENS1IO
des Herrschers Hs trıtt also bei verfehlter Wahl erkennen
WIr Stelle der SONSsS zumeıst üblichen Krnennung durch den
König Jetzt die nochmalige andlung durch olk und <lerus oder
mıt demselben Recht die des Metropoliten und der Nachbar-
bischöfe eın

Wır fragen zusammenfassend : Was ist dem Könıg Rechten
genommen ? Ks sınd folgende 1er hıs dahın gewohnheitsrechtlich
ausgeübte Funktionen: die unmiıttelbare Krnennung des Bischofs
unter Ablehnung der frejen Wahl; ©: die ı1rekte Krnennung bei
Nichtbestätigung des Gewählten ; Die Krnennung des Vısıtators;

die erste un daher entscheidende Prüfung des Gewählten. In
die entstandenen Lücken treten Gemeinde, Bischofskollegium und
Metropolit 1n ungefähr gleichmäßiger Verteilung e1N. Welche Be-
fugnısse sind anderseıts dem Könige unfier diesen Umständen noch
geblieben ? Wır sehen solche 1er Punkten hervortreten: Der
König erteilt die Konzession {rejer W ahl, dıe aber ın jedem
al erteilen soll Die Krnennung des Visıtators geschieht QNUur

mıf seiner Zustimmung. 3 Der König bestätigt den Gewählten,
em aber dıe 4SSECNSIO nıcht soll dürfen. Kr über-
räg dem Bischof die weltlichen Amtgsrechte. Die beiden
ersten Funktionen verlieren WwW1e WIT oben nachgewiesen
durch dıe dem König vorher CNOMMENECN Rechte ihre inhaltliche
Bedeutung ; S1e sSinken mehr oder weniger einfachen Formalı-
täten herab un sind dann keine Rechte, sondern 1Ur noch Pflichten
des Königs. Die drıtte BefugnI1s x1Dt unter günstigen Umständen
e1n YEWISSES Vetorecht, träagt zumeıst aber nach voraufgegangener

1) Meg. 126, 114D Siehe 6, Nr.
3} 1D 1IO metropolıtanıs et ©P1ISCOPIS electionem concedere digneminl.
4) 1D 113B/C.



EKEhrenforth, Jzınkmar YVO Rheimses und Ludwig VE & 1

hischöflicher Entscheidung auch DUr formellen Charakter. Wiıe weıt
die vierte Funktion noch rechtliche Bedeutung hat, soll 1m nächsten
Abschnitt untersucht werden.

Als Krgebnis unNnserer Untersuchung ber die kirchenrechtliche
Wandlung bezüglich der Bischofswahl stellen WIr ZU Vergleich
mıt: dem oben aufgeführten den NCuUCNH, nunmehr einzıgen
Wahlgang jerher:

Meldung der eingetretenen Vakanz den Erzbischof.
Bitte Gestattung freier W ahl den König.
Die formelle königliche Konzessıjon.m,{ CN &Q <! Krnennung e]ınes Visıtators durch den Erzbischof 1m EKınver-
nehmen mıt dem Könıig.
Vollzug der W ahl durch clerus plebs unfer Leitung des
Visıtators.
Prüfung des Wahldekrets, der Wahlhandlung der Person
des (+2ewählten durch Erzbischof und Mitbischöfe.

Im Walle der Anerkennung: Im Falle der Ablehnung 1
WKormelle 28SeNsS10 des KÖö Wahlvollzug durch die ach-
N1YS und Übertragung des barbıischöfe.
weltlichen Amtes.
Ordination desneuenBischofs Zustimmung VvVon „Volk und

Klerus 6C
Ya u. 108a

D) Das Bıstumsgu
Bevor WITL auf die prinzipielle Bedeutung der eben aufgezeigten

kirchenrechtlichen andlung des Bischofswahlrechts 1m Rahmen
der Geschichte eingehen, betrachten wir zunächst noch die nah-
verwandte Frage des Bistumsgutes.

In dieser rage hıegt auf beiden seıiten eıne Bewegung ZULC Er-
weıterung der bestehenden (+ewohnheitsrechte VOT. Daher ist hier
der Zusammenstoß besonders heftig.

Tritt ler nochmalige Wahl durch olk und Klerus ein, wiederholt sıch
derselbe Wahlverlauf och einmal.

Zeitschr. K.-G ALIV, VilI



&O Untersuchungen
Die unbeschränkte k o lı Verfügungsgewalt, WwIıie QIEe arl
Gr ausgeübt hatte, vermochten seinNe Nachfolger nıcht aufrecht
erhalten. Der Rückzug Ludwigs F'r stellt innerhalb des beider-

seıtigen Gewohnheitsrechtes eın YEWISSES Gleichgewichtsverhältnis
her. Lwar muß sich die Kırche auch Jetzt noch dem Grundsatz
beugen, daß Bıstumsgut und königlicher Fıskus, beides iın gleicher
W eıse, w1ıe dem Sschutze S} auch der Verfügung des Landesherrn
anheimgegeben SEe1 och weıiß S1e ın der Praxis eınNe Wahrung
ihres Besitzes als Kirchengut ın erhöhtem Maße durchzusetzen.
Beweis dafür sind die vermehrten Priviılegien Von dem Hnecht der
Zehntenerhebung bis ZUCF Anerkennung der Unantastbarkeit für

Diözesen Vor allem aber erfolgt unter Ludwig F'r., nıcht
wenıger unfer arl K., die Übertragung Von Biıstumsgut doch
zumeıst mıt starker Berücksichtigung der geistlichen Interessen.
Das freıe Verfügungsrecht unterliegt dem öheren (Gesetz einer
kirchenfreundlichen Haltung

Unter Ludwig 11 trıtt gerade auch diesem Punkte eın wesent-
licher W andel eın Wır dürfen nıcht Sa CNH, daß prinzıpielle Kirchen-
teindlichkeit geın Verhalten bestimmt habe Wohl aber macht sich
die Absicht deutlich bemerkbar, grundsätzlich un entsprechend
auch In der Praxis den etzten Unterschied zWIıschen
Bıstumsgut und königlichem Fiskus verwıschen.
Das erstere <oll DUr als weltliches Amtsgut betrachtet und behandelt
werden. Von selbst fällt damıiıt der Schwerpunkt der Bistumsüber-
tragung auf die Seıte der weltlichen bzw. staatlichen Interessen des
Kön1gs. Die Berücksichtigung geistlicher W ünsche un Vorteile
steht in zweıter Linie. Beweis für dies veränderte königliche Ver-
halten sind : Eine bis dahıin nıcht gekannte steuerliche Belastung
der Kirche 4 o Die Tatsache, daß Ludwig 11L mıt seınem Vor-

1 Eın Kapıtular Ludwigs FEr besagt: Volumus ut [65 eccles1asticae:
modo contineantur sıieut Les ad fiseum nostrum continerı solent Kap E

D 37) Sıehe uch V, Schubert J63f. ; Ilmbart 100f. ; Hauck,
Deutschlands IL, S
S0 Rhenus 847 IL, und Beauvaıs (Me. 126, &,
uf diesen nıcht unwichtigen Gesichtspunkt versäumt Schubert

hinzuweisen. ber Karls Kirchenpolitik sıehe (
Die Synode ZuUu Fismes beschwert sıch darüber bel dem König: per indebi-:

TAaS (!) consuetudinarıas eXactiones moderno (D tempore impositas NO
afflıgantur (SC. eccles13e). Meo 126,
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gehen das Privileg der Diözese Beauvais betreffs ıhres Bistums-
gyutes rücksichtslos ıgnoriert; &S Die Usurpation Ödakers, -} die
kırchlichen Interessen auf (GArund königlicher Vollmacht Eine
Äußerung Hinkmars, die die Gesamthaltung des Königs beleuchtet:
„Sunt quı dicunt, ut aud1v1], qulia LeS ecclesiasticae ep1scoporum 1n
vesira sSunt poftestafe, ut CUlCUMue volueritis 4S donetis““

Die kırchliche Gegenbewegung sefzt. nıcht erst gegenüberdieser Höchststeigerung königlicher Ansprüche e1IN. Sje reicht be-
kanntlich weıt zurück, daß WIr 1m Jahre 879 Nur eine ort-
setzung dieser Jlängst vorhandenen Bewegung VOor UuUNXs haben Schon
untier Ludwig FEr hören WITr Agobard Lyon Wala Corbydıe Stimmen der Upposition erheben. Die römiısche Anschauung
Von der prınzıpiellen Scheidung zwıschen weltlichem

ut wird öffentlich vorgefiragen. WAar können
auch sS1e unmöglich jede staatlich-königliche Befugnis ber das weıt
ausgedehnte Kirchen- und spezıell Bistumsgut ableugnen. Sie tellen
jedoch die Theorie auf, daß der König lediglich eine Art Verwal-
tungsrecht ausübe, dieses jJedoch ach den Grundsätzen der Kirche,nıcht etwa mıt staatlichen Rücksichten oder Sar persönlicher Will-
kür VOor sıch gehen mMusse Die KReformpartei ist untfer Ludwig FEr
nıcht durchgedrungen mıt ihren Forderungen Ja, eine grundsätz-liche —  C  © ht Bindung des Verfügungsrechtes A die geistlichenInteressen ist auch unter arl durchaus nıcht anzutreffen
Trotz zahlreicher theoretischer Widersprüche fügt sich WI1e aut
anderen Gebieten dıe westfränkische Kirche auch hier ihrem Herr-
scher 10 Nur VONL eınem wirklich heftigen Kampf Ww1ıssen WIr hier

dem Streit Hinkmars mıt arl das Bistumsgut
Von Laon 1 Bel dieser Gelegenheit, als der König rücksichtslos
Kirchenbesitz einzleht, trıtt der Erzbischof mıt dem Grundsatz der

Siehe 68—69 Meg. 126, 112B
De prıvıleg10 et lure sacerdot1. Mg 104, 158 ff.
Walas Auftreten auf dem Reichstag Aachen 898 Siehe Schubert

413
uf dem besagten Keichstag (Anm Siehe AÄAnm
Siehe Wailtz, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bln 1883/89, I185 und VI, S) Sıche Anm und Schubert, 564
Siehe die Konzilien VO  s Meaux-Paris 845/46, alenee S55 Ü, (Mansi ÄLV,D3 . ÄV, ö ff.) 10) Siehe Hauck IT 5292

11) Siehe Schrörs A, 294 ff.; Mg. 1295, 1035—60.
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Unverletzlichkeit schon unter Berufung autf pseudoisidorische Sätze
ih: auf. och hat er andererseıts gerade be1 direkter kön1g-

licher Ernennung dıe dabei auf Grund weltlicher Interessen
folgende Übertragung des Bistumsgutes nıcht beanstandet Ja,
hat gerade iın Bezug auf Rheims einmal die Wendung gebraucht:
Habuit 1TeX (Carolus Remense episcopıum 1n SUu domınıcatu
Das ist doch ebenso wıe der Ausdruck res miıh] cCOoMMI1sSSAE
ecclesi2e sub princıpum potestate con]lacere videntur eıne D
WI1sSsSe Anerkennung des Gewohnheitsrechtes.

Der Streıt VOoONn Beauvaıs zeigt das Zurückgreifen auf einstige
Politik. Im bewußten Gegensatz Ludwig 11L erstrebt Hiınkmar
die volle Beseıtigung jedes freıen Verfügungsrechtes

N Hinkmar greift damıiıt die Forderungen Agobards
und Walas auf un steht zugleich (  5  tark unter dem Eıinfluß von

Pseudoisidor und Nikolaus Dadurch aber, daß dıesen Schritt
unternımmt 1mM Verein mıt der ZANZCH nordiranzösischen Geistlich-
keit und andererseıts die Frage des Bistumsgutes 1m Zusammen-
hang miıt der der Bischofseinsetzung aufrollt, erhält dıie hierher-
gehörende kirchenrechtliche Umwandlung ihre besondere Bedeutung.

Auf Ludwigs 111 weitgehende Ansprüche 1m Verfügungsrecht,
antwortet der Rheimser Erzbischof miıt der bissigen Bemerkung::
das sel der böse Geist selber, der einst unNnsere ersten Ahnen Ver-

dorben hätte, der hätte ıhm solche Meinungen eingeblasen Und
Hinkmar geht daran, wı1ıe In der Frage der Bischofswahl auch
hıer den königlichen Anspruch kanonisch widerlegen und se1ine
Anwendung praktisch auszuschalten. Voran steht dıe {ı nı fı

1) Siehe V. Noorden A, 242, Anm ort sıind dıe von be-
nutzten pseudo1lsıdorischen Papstbriefe genannt In meliner Liızentiatendisser-
tatıon (n Der Kampf zwılischen Hiınkmar Yon Rheims und Ludwıg 808 VOoOn W est-
franken “‘, Breslau 1924), deren drıtten Teıil die obıge Abhandlung bıldet, habe
10 uch ber dıe pseudoisıdorische Schwenkung Hinkmars eingehender , als
hier möglıch ist. unter dem Abschnitt: „Kirchenpolitische Umstellungen ** YC-
handelt.

2) Sıehe Anm die Fälle der auch VonNn anerkannten direkten
Kinsetzung.

ö) Mg 125 4) Me. 126,
5) Siehe Anm und Hauck I” 543 (Nık. und das Kırchengut).

Mg 126,i ille malıgnus gpIrLtUS perditionem vestram 1n
vestras SUSUurrat.



Ehrenforth, Hinkmar VO Rheime und Ludwig JI} S3

des Kirchengutes. Sie erfolgt auch mıiıt Hilfe pseudo-
isıdorischer Papstzitate und sieht ungefähr aus Das Kirchen-
gut ist gleichzusetzen mıt (GGottes un Christi (GGut (Christi pecunjae
et ecclesiae) und dann näher bezeichnen q[s Darbringungen
der Gläubigen, die dem Herrn geboten werden, und als pretia
peccatorum domıno radıta Hinkmar faßt dann alles noch-
mals dahın ZUSAIMMCN, daß sagt Res et facultates ecclesj]asticae
oblationes appellantur, qula domino offeruntur et ofa sunt fidelium

pretia peccatorum atque patrımon1a Pau Dberum Von da AUS
ist die Stellung des Könıgs unmöglich anders anzusehen a ls dıe
eınes obersten Verwalters, quı1 L’es ecclesjasticas diviıno 1ud1e10 ad
tuendas et defendendas suscepit * und weıtere Rechte für sich
nıcht beanspruchen dart. Vielmehr goll WI]1ssen : princıpı terrae
Mas O DEFE providendum atque cavendum est 1ın hıs deus offenda-
tur! Mit dem letzteren ist die Anwenduhg auf die Bischofseinsetzung
bereits gegeben. Der König darf nıcht anders handeln , als das
Interesse der Kirche es erfordert. Dies wıird ıhm jedoch durch die
Kntscheidung der Bischöfe bei der Wahl In der richtigen Weise
A Ausdruck gebracht. Danach hat sıch richten.

Daraus werden die praktischen Folgerungen SCZOSEN. Ludwig
hat Odaker auf einem unkanonischen Wege eingesetzt und das
Bistum ıhm übertragen So ist die Ansıicht Hinkmars und dem-
entsprechend se1n Vorgehen. Odaker wird mıiıt der Begründung:
persuadet sıh  1 tenere efi; res facultates eccle-
slae, et1amsı ad episcopale pervenıre nequıverit -

kommuniziert, und Ludwig 888 fügt siıch. Der Grundsatz der
Kirchenreformer WAar also sıegreich verteidigt und zugleich mıt der

Gestaltung des Wahlganges praktisch durchgesetzt. Dem
König bleibt allein das Verwaltungs- und das for-
melle Übertragungsrecht, beides als kirchlie be-

1m te N: ut secundum mınısteriıum vestrum res et
facultates Koeclesiae, QUAaS ad defendendum ef tuendum vobis Dominus

Ps. Anaklet. Mg 125, LE  (6 Hin schıus, Ps Decrt.,
2) Mg. 125, 10 Ps Urban Hinschius, 144 (IV)

Me. 126, 1126 1b 247 A Meg. 125, Meg. 125, Il,. St
5) ıb 1010

Mg 126, 119D Odaero KEecclesiam Belyacensem pastore vacantem COMN-
misistis contra regulas ecclesiasticas 1D 4Q
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commendaverıt, SU 4G disposition! commıittatıs Mit solchen W orten
bıttet bzw ordert INn  - Jetz dıe weltliche Amtsübertragung un
dokumentiert amıit, daß der Herrscher eıne selbständige Verfügungs-
gewalt nıcht mehr esitzt.

Stellen WITr NUu 198081 dıe kirchenrechtliche Bedeutung inner-
halb des größeren geschichtlichen Rahmens erkennen das
KErgebnis der beiden bisherigen Abschnitte ber Bischofswahl und
Bıstumsgut 1n dıe entsprechende Gesamtentwicklung hıneln, dürfen
WIr Urz folgendes Sasch KEs stehen sich seıt dem Lode Karls Gr
wesentlich ZzZWel konträre Auffassungen gegenüber. Die „SCcrm3a-
nısche“ proklamiert das Recht des KÖönlıgs ber Personen und
Sachen auch der Kırche un ordert dementsprechend bestimmende
Mitwirkung des Herrschers bei der Auswahl der Bischöfe und be]l
der Verleihung des (Gutes Für solche Kınstellung ist der ersie
obendargestellte Wahlgang die eigentliche Recht bestehende WForm,
die zweıte dagegen eine Konzess10n, dıe untfier Umständen auch och
zurückgezogen werden annn (3 Korm !). Die Übertragung des Bis-
tumsgutes erscheint als eın Recht des Herrschers, das nıcht -
bedingt mıt Rücksicht aut kirchliche Interessen ausüben muß Dem
steht die „römische“ Auffassung schroff gegenüber: ach siınd
kirchliche Personen freı un! unabhängig auch VO der Gewalt des
Herrschers. Die kanonısche Wahl durch Klerus un olk unter
Mitwirkung (executl0) des Kpiskopats ist die eINZIS Recht be-
stehende YHorm. Die Mitwirkung des Königs sıch notwendig
soll aber möglichst nıcht mehr se1n alg e]ıne ormelle Mitwirkung
und sich VOL allem 1n der Kınsetzung und Übergabe des Bistums-
gyutes nach den W ünschen der Kirche richten. Kür diese letztere
Auiffassung, dıe dem (Geiste Pseudoisidors und Nikolaus’ entsprach,
hat sich Hinkmar unter dem Einfluß der oben aufgezeigten Fak-
toren entschleden un diese Urz VOTLT dem endgültigen /Ziusammen-
bruch des W estfrankenreiches noch einma| auf kurze Zeıt vollen
Wirklichkeit durchgesetzt.

Eine unmittelbare Einwirkung dieses kirchenrechtlicehen Krfolges
Hinkmars auf die weıtere Entwicklung konnte den Verhältnissen
zufolge nıicht eintreten. och scheint sich TOTZ allgemeinen Ziu-
sammenbruchs eine Rheimser 'Tradıtion 1m Sinne Hinkmars erhalten

ıb 110
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haben, die für spätere kırchenrechtliche Kämpfe VON Bedeutung
wurde. So hören WIr Von dem Nachfolger Hinkmars auf dem
Rheiımser Stuhl, Krzbischof Fulko, habe dem Beispiel se]lnes
Vorgängers folgend eınen erfolgreichen Kampf den „König“
Odo für die freıe Bischofswahl geführt un sich dann der besseren
Sicherung halber mıt der Bıtte eın Wahlprivileg für se1ine
Provınz den Papst gewandt A Die Erzbischöfe Von Narbonne
und Lyon hätten später eın yleiches getan Damit wurde das
Papsttum mehr als unmittelbarer Beteiligung ın den Kampf
der Kirchen hineingezogen und wıird KErfahrungen der Vergangen-
heit ohl verwerten yeWwult haben Ks genügtT, auf die quf-
allend parallelen Erscheinungen , die sıch sowohl innerhalb des
französıschen als auch des deutschen Investiturstreits den VON
uUuns dargelegten Rechtskonflikten hinden, hinzuweisen, eine der-
artıg mittelbare Fınwirkung als gerechtfertigt erscheinen lassen

Von da AUS gesehen erhält Streit prinzıpleller und e
schichtlicher Bedeutung nach selinen Platz zwıischen karolingischer
Sstaatskirche und gregorlaniıscher Hochkirche. och scheint diıeser
schon bedeutend näher stehen als jener. Denn schon 1m Blick
auf die Kirgebnisse der bisher Von uns behandelten beiden Fragen
zönnen WIr SAaDCH . Ks handelt sich hıer einen bedeutsamen
Kırfolg In der Geschichte der hochkirchlichen Öpposition die
Unterordnung der Kırche unter die Rechte un!: Gewohnßeiten des
germanıschen Lehns un Vasallenstaates

Dies Urteil wird noch gestütz durch das, WwWas WIr 1mM folgenden
über die gleichzeitigen rechtlichen Wandlungen auf dem (+ebiet der
kırchlichen Synodaltätigkeit und der (z+erichtsbarkeit haben

1) lod. (a ÖX und (Wahl Laon, Cambrai und Beauvals).
2) Imbart de la FOUT, ”200f. 3) Ebenda.

Vgl Schwarz, Der Investiturstreit 1n Wrankreich, ın dieser Zeitschrift
und

5) Diese weittragende prinzıpielle Bedeutung hebt allein Imbart de la
Tour 200 und 409) richtig hervor. Schubert (a 442) spricht
Yon einer „ verbindung germanischer und kanonischer Kechtsgedanken ‘‘ mıt eliner
„ Modifikation zugunsten der Hierarchie*‘. Ich halte 1e8 für Zu wenig gesa;  >  %,

Noorden g1bt eigentlich 1Ur einen objektiven Verlauf (a 3(9—83)
mit wenıgen prinzıpiellen Bemerkungen. Schrörs (a schwächt
dıe Bedeutung durch dıe oben widerlegte zeitliche Verschiebung der Vorgänge
erheblich ab
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C) Die Synode
DDas königliche Recht der Berufung und Leitung kirchlicher

Synoden un Bestätigung ıhrer Beschlüsse ist nıcht unmıittel-
bar Gegenstand uUuNserTeSs Konfliktes. och dıe eingetretene Kompli-
kation führt auch 1ın diesem Punkte kirchenrechtlichen Wolge-
runSCH.

Ks steht für die Zeeit VOonNn arl d Gr. bis ar! als geltendes
Recht Test, daß der König die gyrößeren Synoden beruft, zumeıst
auch leitet und ıhre Beschlüsse bestätigen hat och die etzten
Synodalberichte AUS der Zeit Karls welsen dıie Ausübung
dieser königlichen Befugnı1sse autf d Bald nach seinem Tode aber
bahnt sıch e1ın Umschwung Die polıtischen Verhältnisse erlauben
dem damalıgen Papst Johann vIl einen Eingriff ın das kirchliche
Leben des Frankenreiches. Er beruft eine große Synode nach
dem westfränkischen Troyes (878), erscheint dort In eigener
Person und übernimmt selbst die Leitung der Verhandlungen
Der Könıg (Ludwig St.) ist NUur zeıtweıse anwesend und be-
kommt STa eıner Aufforderung ZUr Bestätigung der Beschlüsse
ein2 drıngende Mahnung des Papstes ZUT Abstellung der Miß-
stände hören. KEine theoretische Forderung Niıkolaus’ 1.4 War

damıiıt ın einem praktischen Falle durchgesetzt och hätte Troyes
der Umstände halber als Ausnahme erscheinen können, ohne recht-
liche Folgen für die nachfolgenden fränkischen Synoden hinter-
lassen. Dem ist aber nıcht Die Jahre unseres Streıites jefern
den Beweis dafür Die nächste Synode nach der Von Troyes ıst. die
obengenannte Landessynode von Fismes Im Gegensatz bis-
heriger Gewohnheit erfolgt die Kıinberufung nıcht durch den König,
sondern scheinbar auf Vereinbarung der Erzbischöfe durch
diese selbst. De dıyersarum provınclarum eplscopl ın nomıne
Christi convenımus ”, heißt es 1m Kingang des Verhand-

Ha R ELE 47 ff.
Douzy (1 (Annal. ert 8{1 ed Waıtz 116) Attigny S(0 (Mansı XVI,

262) Senlis 8(3 (1b. X VII, 282) Ponthion 8’76 (M .  A  539 ff. An-
nal. ert. 376, 126

3) Dümmler, Gesch des ostfränkıschen Keıiches, LE (Leipz. +
4) Hauck HT, 537

Siehe Hinschius I1L, 555 . Siehe 6;  9 Nr.
Mg 1295, 1069
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Jungsberichtes Man hat den Könıe auch nıcht hinzugebeten , Or
schweıige denn iıhm irgendwelche Rechte der Beaufsichtigung oder
Leitung zugestanden Von Bestätigung der Beschlüsse durch
den Herrscher hören WITr ebenfalls nichts ; S1e würde auch
NNeTrenN Widerspruch bedeutet haben dem Ton der ıh
selbst darın angeschlagen 1s1 Miıt 1161 Art VON Selbstverständ-
lichkeit 1st also der König AUS nıcht unwichtigen Recht
se1ıner Kirche verdrängt Nur eIiInNn kleiner Rest der einstıgen Funk-
tıonen 1St ıhm geblieben die Bischöfe bitten um die Zustimmung
ZU Zusammentritt der Synode Im Rückblick auf Fiısmes schreibt
Hinkmar designati ad hoc negotium exequendum un Cu
CONSECNSU vestro muerunt SynNodo W Und noch einmal Schluß
desselben Schreibens CoOnNnvenlant CUMmM liıbero vestro s1cut
rCg1um minısterıum decet Der erste dieser beiden Sätze ze1gt aber
zugleich daß der König die vorliegende kirchenrechtliche Umwand-
lung bereits quıttiert hat Kr hat die selbständig von seıten
der Kirche einberufene und geleitete Synode keinen Widerspruch
geltend gemacht Wenn nachher trotzdem die Kınberufung
nord- un südfränkischen Keichssynode ZUur Durchsetzune Odakers

Aussicht stellt erscheint das mehr alg e1Ne leere Drohung
C: Hınkmar Dieser g1bt denn auch auf (}+rund der bereits ET-

folgten Kntwicklung (s 0.) die bezeichnende Antwort: videte
pro hoc illiceito facto CanonNı1CAs sustineatıs sententı]as ©5. Und
Lu 1II1 hat keinen derartigen Schritt getan Als dann Hinkmar

die Möglichkeit zweıten, lediglich aber r d fränkischen
Synode 105 Auge faßt , ıst dortselbst Von königlichen Ein-

Diese Ausschal-berufung oder Leitung oanch keine Rede mehr ©
fun ıgtu gilt weiterhin Wir WISSCH VO  a} der Synode

Rheims Jahre J00 3 VO  e der ostfränkischen
Mainz S88 und Hohenaltheim 916 daß S16 denselben selbstän-

My 125 et. 1deo reg1um ad antam contumeliam et ad
tantam brevitatem devenıt (Dieser Satz als Abschluß scharfen Krıtik
der Persönlichkeit Ludwigs L

My 126 113C 1D 1176
Mg 126 119D 120AÄ Mg 126 120 A
Sıehe Anm Die Exkommunikationssynode kommt alg Provyinzial-

sSynode 1ler nıcht Betracht
Siehe Dümmler II1 S 519 den Vorsitz ührt e1N Krzbischof)
Mansı 6111 Siehe Hauck 192f
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ıgen kirchlicehen Charakter trugen, WI1Ie dıe Fismes eNN daher
Hinschius VOLR den Synoden Zieit miıt Recht darf Das
Königtum hat entscheidende und maßgebende Stellung VOI-

loren ‘“ (1 558), können WILr ohl miı1t demselben Recht hin-
zufügen Die durch den Sstreiıt dıe Besetzung vVvon Beauvaiıs
geschaffene Komplikation hat wesentlich dieser kirchenrechtlichen
Wandlung beigetragen

Dıe kirchliche (Aerıchtsbarkeit
uch VO  a} der kirchlichen Gerichtsbarkeit gilt daß S1e nicht

Unser Streıt nım m(1Mittelpunkte der Auseinandersetzung steht
auch nıcht die Ausdehnung, UL das recht schwierige Verhältnis
der geistlichen ZU.  H weltlichen Justiz SC1INEIN SaNZCH Umfang VOL

UL aufzurollien Was jedoch Zusammenhang mıt der Bischofs-
ahl Beauvaıs ur Krörterung steht ist eine nıcht unbedeutende
Seite die kirchliche Strafgerichtsbarkeit beı (+e1ist-
lıche, ihr Bereich un! ıhre Grenzen

Hür ıhre gerichtliche Tätigkeit besonders SsSoOWweıt S16 sich auf
die Bischöfe erstreckt hatte sich schon unter arl Gr dıe frän-
kische Kirche 1ne ZFCWISSC Selbständigkeit Danach galt
schon für dıie n]ıederen Kleriker bei allen innerkircehlichen Vergehen,
ebenso WIC bel den bürgerlichen Causa4e IN1ınOoTres das geistliche Stra{f-
gericht als alleiın zuständıg. ur die Bischöfe dagegen kam darüber-
hinaus auch Kriminalsachen bei schweren persönlichen
Verbrechen bürgerlicher Sphäre ? zunächst einmal dıe $jfl_öde
als entscheidende nstanz Frage Eıne Mittelstellung nahmen
dagegen die Presbyter un Diakonen, also dıe „mittleren “ (Geist-
lichen e1IinN Von ihnen galt zunächst dasselbe WIe von den nıederen
Klerikern och arenNn auch hier dem geistlichen Gericht weıtere
Befugnisse eingeräumt Kıs durfte bei schweren Klagen Vomn

Synode oder Bischof eE1INe Art Maß un Kichtung gebender „ VOr
W ailitz Verf.gesch 4.4.9 {T Schubert Frühmittelalter 567

W {f (GGeschichte der kirchenverfassung Deutschlands Mittelalter,
56 59 (So weıit zurückzugehen 1ST der Schwierigkeit der Frage WEeEDZEN

nOtLe
Nicht gehörten dazu Kigentums- Uun: Verwaltungsfragen dıe 1pPSO vor

das weltliche Gericht kamen
3) Nur dıe Vollstreckung des gefällten Urteils unterlary dem weltlichen (Jericht

Siehe Werminghoff
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spruch “ ber den Angeklagten gefällt werden, dann aber trat
VOT das weltliche Gericht.

Doch schon iın der Angelegenheit der Bischöfe kam es in der
Praxıs sehr bald Unklarheiten und entsprechenden Schwierig-
reıten. !)enn WEeNnN eın angeklagter Bischof VOT der meıst VO

König geleiteten Synode erschien, stand damıit emnach VOor

einem „ Königsgericht “ (Werminghoff I 58) Und darf nıcht
wundernehmen, daß siıch Von daher der Herrscher das Recht nahm,
gegebenenfalls eınen solchen (Aeistlichen auch direkt VOr se1ın elt-
lıches Korum rutfen. Umgekehrt konnte eın Bischof der Meinung
se1ln, sich unter Umständen unmittelbar das Gericht des Königs
wenden dürifen In höherem aße mMu. sıch dies alles geltend
machen, be]1 einem Verfahren jene ‚„mittleren“ Kleriker, be-
sonders dann, WEn der Gegenstand der Klage Zweitel ber rein
weltliche oder geistlich - weltliche Zuständigkeit aufkommen 1eß
Um letzteres handelt e sich 1M Kampfe zwıschen Ludwig 111 und
Hınkmar VonNn Rheims.

Odaker gilt für dıe Bischöfe, die seine Exkommunikation be-
schließen , als Presbyter Als solcher hat dıe Worderung, VOLr

einem geistlichen Gericht (Synode) erscheinen, abgelehnt Er hat
S{a dessen das weltlich-königliche (Aericht appelliert ohl
einen Schiedsspruch erwirken, der geeignet sel, der Opposition
des Erzbischofs ein nde machen. Er mMas dabei davon AaAUS-

se1n, daß sich entsprechend dem königlichen Besetzungs-
recht ZU mındesten einen Grenzfall geistliéher und weltlicher
Zuständigkeit handele oder , wenn nıcht, daß für einen Pres-
byter Ja OW1eS0 beide Instanzen In gleicher W eıse in Betracht
kämen. Hınkmar trıtt dem ın schärfster W eise un mıt allen ano-
nıschen Miıtteln enigegen. ach se1iner Auiffassung steht 1mM VOT-

liegenden Falle, also bei eıner Bistumsübertragung, eine reın inner-
kirchliche Angelegenheit ZUr Frage. Das beweıist se1IN praktisches

Im Streit mıt arl betrefis des Bıschofs VvVon Laon führt. den
Mampf beide Auffassungen ; Schrörs 29517. nd 340

2) Mg 126, 249 C etjamsı a episcopale pervenıre nequıiver1t. Sodann
die Bezeichnung „ dilectus filius‘‘, dıe Ludwig ILL für das Verhältnis ÖO.s
braucht. Ks annn sıch, W16e Schrörs 437, Anm 98) richtig Sagt, ohl ur

e1IN hierarchisches Verhältnis Von Erzbischof und handeln.
Mg 126, 1921 B/C un elıeto ecclesiast1ıco 1ud1e1l0.

4) ıb 247 B adıerit ımperatorem.
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Vorgehen den „ 1NVasor ecclesjiae “ und „Contempfor CAHONUM

sacrorum‘“‘* Odaker wird exkommunizıiert, weıl sich Bistums-
gut den W illen der Kirche angeeignet, während diese bel dessen
Übertragung das entscheidende Wort sprechen hat Hinkmar
stellt damıt zunächst fest , daß dıie Frage des Bistumsgutes eiıne
rein geistliche Angelegenheit und ein Grenzfall ıst och wesent-
Neher ıst eine andere Klage Odaker. Kr ist schuldıg dessen,
sich relicto ecclesjastico 11d1C10 das weltliche Gericht
gewandt haben Dieser Vorwurf wird DU das ist das Be-
deutsame daran nıcht allein amı begründet, daß jener In Ver-
kennung des vorliegenden Gegenstandes eine falsche nstanz -

habe, sondern SANZ allgemeın mıiıt dem Satz Leos
quicumque 811 regula posıt, reliceto ecclesiastico 1ud1Cc10 ad patro-
ein12 laicorum convolare et i1udieı2 expetere separarı
iubentur Darum also, weil Odaker als Geistlicher überhaupt
ein weltliches Gericht appelliert hat, ist schuldig geworden 6 und
wird exkommuniziert. DDamit ist 1ın einem praktischen Falle AUS-

gesprochen und wie WILr oben gesehen haben auch durch-
gesetzt worden, daß nıcht DUr In Fragen des Bıstumsgutes, sondern
auch In allen sonstigen Angelegenheiten, bel denen 6cs sich eine
Klage (Geistliche handelt, das weltliche Gericht ausscheıidet.
uch hier ist also deutlich die Finwirkung pseudolsidorischer
FWForderungen erkennen. Was dort geistlicher (Gerichtsfreiheit
gegenüber staatlicher Justiz theoretisch proklamiert wird, ıst hier
einem nıcht unbedeutsamen Punkte erfolgreich durchgeführt worden

Die Erweıiterung des (Gsewohnheitsrechtes
Wir hatten Kıngangs betont, daß neben den bisher hehandelten

Modifikationen des Gewohnheitsrechtes, die durchweg zugunstien
der kirchlichen Idee erfolgten , noch ZWel Punkten eine Kr-

ıb quod saCcr1 CanonNnesSs de cContemptore &8110 et Ecelesiae contra leges
et regulas Invasore ludicant, 1n illum ll IN {l

Siehe und Mg. 126, D4 (
3) Für den 'all Beauvaıs wıird dieses durch Vorführung der beıden Wahl-

prıvilege (Meg. 126 250 D ff.) och erhärtet.
4) Mg 126, 121 1D 247 B (Leo Ep 96)

ıb „„1pse ın damnationis sententiam jaculaviıt “*.
Vgl dazuı Imbart de 1a Lour e 1681 und Sommer, In-

halt Tendenz und KErfolg der Pseudoisidorischen Dekretalien (Jena
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welıterung des Gewohnheitsrechtes erfolgt ist, mıiıt der die iränkısche
Geistlichkeit ber die Irennung VOoO der staatlichen Macht hinNAans
gleichfalls aut die KErrichtung der eigenen Vormachtsstellung hın-
arbeıtete. Fragen WIr nach den S1@e beherrschenden Motiven, ist
SIE dabei getrieben und getragen Von jener Idee der (ivıtas Del,
dıe dem Staate innerhalb des oroßen Reiches DUr och dienende
Stellung zuweıst, WwI1ıe S1e schon 1m Vorstehenden q ls Leitmotiv be
gegnete och scheinen 1n dieser kirchlichen Bewegung auch och
andere Beweggründe mitzuspielen. Die Kirche War sıch arüber hin-
länglich klar, daß bel dem weıten Hineinragen ihrer Institutionen
in die weltliche Sphäre die gänzliche Ausschaltung königlich-recht-
heher Mitwirkung unmöglich sel. Sje mußte deshalb das Interesse
haben, den Herrscher für dıe iıhm och verbleibende
(Gewalt 1m ®inne der Kırche rechtlich binden. IDER
haben WIr ohl alg eın wesentliches Motiv für die beiden 1MmM fol-
genden noch behandelnden Fragen festzuhalten. Eın anderes
mMas dann noch hinzugekommen se1n : Das Bestreben, Jener oben
genanntien kirchlichen Vormachtsstellung, die praktisch z. L
schon erreicht Wär, auch rechtlichenAusdruck verleihen.
Von diesen beiden Gesichtspunkten AUuUSs proklamiert dıe damalige
Kirche das Recht der Königseinsetzung und der Gerichts-
hoheit der Kıiırche auch ber den Herrscher. Wır be-
andeln zunächst das letztere.

e) Die Gerichtshoheit der Kırche
Die Gerichtshoheit der Kıirche ber den König kann Ausdruck

finden ıIn der Unterwerfung unter dıe kirchliche Buße oder darüber
hinaus in der Verhängung des kirchlichen Bannes (FKxkommunikation).
Das entscheidende Kreigni1s für dıe Verwirklichung dieses kirchlichen
Rechtes ber den Herrscher hegt weiıt VOor dem Jahre s(9 ID ist
die große Kirchenbuße Ludwigs FEr Solssons ım Jahre 839,
‚„ die für die Kntwicklung der geistlichen Strafgewalt ber WYürsten
KEpoche machte“ Seit jener Zieit hält die Kirche theoretisch
ihrer Gerichtshoheit fest. och bis ZU. ode Ludwigs St findet

1) Vgl auch Lilienfein, Die Änschauungen VO!  w Staat und Kirche ım
Reich der Karolinger. Heidelberger Abhandlungen ZUTLE mittleren und NneUeEeTEN
(reschichte (Heidelberg 9 114f£. (Nıkolaus x

403
2) Ker (rottesgnadentum und Widerstandsrecht 1m früheren M.-A., 1914,
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S1@e mıt einer mißglückten AÄAusnahme keine Anwendung, daß
Q1€e praktisch für bedeutungslos gehalten werden konnte. Der Kampf
zwıschen Hinkmar VO  — Rheims un Ludwig 111 zeıgt jedoch, daß
weder der theoretische AÄnspruch noch der tatsächliche Gebrauch
der gelstlichen Strafmittel der Kıirche verloren>} S1Nd. Gerade
jetzt 5äßt S1e beides deutlich hervortreten.

Als Hınkmar In einem seiner Briefe den Herrscher dessen
Versprechungen erinnert un ihre Kınhaltung fordert, fügt hinzu:
et S1 aD exorbitastis, nolite neglegere inde Domino satisfacere
Schon hıer scheıint mıt der Satısfaktion lediglich dıe kiırchliche
Buße gemeınt se1n, der sich Ludwig gegebenenfalls unterwerfen
goll Der Erzbischof geht jedoch och darüber hinaus. In der Eix-
ommuniıkationsschrift Odaker wird das VO Könige verletzte
Privileg VON Beauvais vorgeführt un dazu festgestellt, W as dıe
Bestimmungen besagen: S1QU1S mM (} sacerdotum hanc CON-

stitutionıs pagınam COZNOSCENS conira ca venıre tentaverıt TrTeum
diyıno 1ud1c10 exıstere Das ist q 180 noch eiınma|l die Tatsache

der kirchlichen Strafgewalt überhaupt. Dann heißt dort aber gleich
weıter: W er nıcht Satisfaktion ın vollem aße leistet, der a sacra-
18sımo COTFDOTE sanguıne Dei Dominiı Redemptoris nostrı esu
Ohristi alıenus fi1at der wird f  C va  i rt. Solches
wird dem Herrscher mıt aller Deutlichkeit gesagt un damiıt auch
dıeses zweıte Strafmiıttel ıhm gegenüber In Anspruch €N.,
och setzt sich Ludwig 111 der Verwirklichung des letzteren nıcht
Au  N Kr x1Dt nach, ann aber der offiziellen Kirchenbuße trotzdem
nıcht entgehen. In iıhrem ZaNZCH Umfang hat SI]IEe auf sich nehmen
mussen So ist durch erneuten F'al] bezeugt, daß der Kirche das
Recht gegeben sel, ber den weltlichen Herrscher Gericht ben
Sie hat eine ihr rechtermaßen zukommende W affe ın der Hand,
Übergriffe des Königs, VOr allem wWenn S1e seine kirchlichen unk-
tıonen ‘ betrefi'en, regulieren.

Hinkmars Versuch, ‚othar ZUuU bannen mißglückte infolge der -
günstıgen Verhältnisse. Siehe OT O' 350

Mg 126, 113 3) ıb 250 Mg 126, 251
Me. 125.; Hinkmar schreihbt ber Ludwig 111 1m Rückblieck anf das

Geschehene: dilecetissimo domino NOStTTO Reg] eurandum 8 maxXıme post hanc
visıtationem Del (Kirchenbuße), qua per cConfessionem et poen1tentiam et recOonNCI-
l1atıonem gacerdotalem iıllum ceredimus emendatum.
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f) Die Kınsetzung des Königs.
Hıer handelt sıch mehr eine allgemeine Bindung des

Herrschers durch dıe Kırche. uch dafür bietet die kKeglerung
Ludwigs Fr den Ausgangspunkt. Buchner hat 1n selner Abhand-
Jung‘: „Kirche un T’hronfolge 1im Westreich“ die Kntwicklung
klar vorgeführt. Das verhängnisvolle Jahr 833 ist dıe erste prak-
tische Anwendung des (+elasianıschen Satzes von den ZWEe] (+e-
walten Stimme und and der fränkischen Bischöfe besiegelten
gewıssermaßen diese Kintziehung der KRegjierungsgewalt. Kintsprechend
wirken die geistlichen Führer bel der Wiedereinsetzung alg „Koro-
natoren‘;  66 der Krönungsakt ist INn geistliche and gekommen. Die
ersten Ansätze rechtlicher Ausgestaltung dieser Amtsübertragung
zeigen sich dann z unter arl K., der sich nach der Besıtz-
ergreifung Aqulitanmjens 848 ZU.  I Bestätigung dessen ein erstes Mal
und nach der Einnahme Lothringens 861 ebenso eın zweıtes Mal
Von der (Geistlichkeit krönen äßt Hiıer bewegt sıch schon alles in
der orm von Versprechen und Gegenversprechen Auf eıne der
beiden genannten Krönungen bezjieht sich eın Schreiben Hinkmars

ei dearl K., dessen Inhalt E'lodoard u, angibt:
promiıssıone Sl  - eu admonens, Qqu am verbo eft scrıpto (!),
antequam D CONSeECrarefur, ep1sSCOPIS fecerat © Die
heilige Handlung ıst also bereits gebunden eıne vVOTANSCSANSCNE
eildliche un schriftliche Verpäilichtung gegenüber der Kırche. (+anz
deutlich trıtt das be1 der Kınsetzung Ludwigs St zutage Hier
räg das (Gelöbnis der Bischöfe DUr den Charakter e]ınes 'Treu-
versprechens die Verpflichtung des Königs aber vielmehr das Ge-

eines Kıdes sich Aus den W orten des Könıgs spricht
1) FYFestschrift für Hertling, 1913, 34 f7.
2) Vegl. Kıßlıng, Das Verhältnis zwischen Sacerdotium nd Imperium

ach den Anschauungen der Päpste von Leo Gr. bıs (jelasıus IS 1921 Text beı
Mirbt, Quellen, S5f 3) Annal ert. 848 ed Waitz, X  D

4) 1b. 8569, 105 9) Meg. 129, S8035 YFlod 18, 908
() Annal ert. 877, 135— 140 Mg 29 809 {fM.
8) Annal. ert. 139 Ein Biıschof erklärt: Kgo profıteor: reg1

INeo0O secundum [NEeUll scıre et et MeuUumN mıinısterıum et, aux1ılıo et; CON-
81110 fıdelıs et adıutor er sicut95  Ehrenforth, Hinkmar von Rheims und Ludwig II.  f) Die Einsetzung des Königs.  Hier handelt es sich mehr um eine allgemeine Bindung des  Herrschers durch die Kirche. Auch dafür bietet die Regierung  Ludwigs d. Fr. den Ausgangspunkt. Buchner hat in seiner Abhand-  lung: „Kirche und Thronfolge im Westreich“ * die Entwicklung  klar vorgeführt. Das verhängnisvolle Jahr 833 ist die erste prak-  tische Anwendung des Gelasianischen Satzes von den zwei Ge-  walten ?. Stimme und Hand der fränkischen Bischöfe besiegelten  gewissermaßen diese Entziehung der Regierungsgewalt. Entsprechend  wirken die geistlichen Führer bei der Wiedereinsetzung als „Koro-  natoren“; der Krönungsakt ist in geistliche Hand gekommen. Die  ersten Ansätze zu rechtlicher Ausgestaltung dieser Amtsübertragung  zeigen sich dann m. E. unter Karl d. K., der sich nach der Besitz-  ergreifung Aquitaniens 848 3 zur Bestätigung dessen ein erstes Mal  und nach der Einnahme Lothringens 861 * ebenso ein zweites Mal  von der Geistlichkeit krönen läßt. Hier bewegt sich schon alles in  der Form von Versprechen und Gegenversprechen . Auf eine der  beiden genannten Krönungen bezieht sich ein Schreiben Hinkmars  et de  an Karl d. K., dessen Inhalt Flodoard u. a. so angibt: .  promissione sua eum admonens, quam verbo et scripto (!),  antequam rex consecraretur, episcopis fecerat®. Die  heilige Handlung ist also bereits gebunden an eine vorangegangene  eidliche und schriftliche Verpflichtung gegenüber der Kirche. Ganz  deutlich tritt das bei der Einsetzung Ludwigs d: St. zutage . Hier  trägt das Gelöbnis der Bischöfe nur den Charakter eines Treu-  versprechens ®, die Verpflichtung des Königs aber vielmehr das Ge-  präge eines Eides an sich ?°. Aus den Worten des Königs spricht  1) Festschrift für G. v. Hertling, 1913, S. 234ff.  2) Vgl. W. Kißling, Das Verhältnis zwischen Sacerdotium und Imperium  nach den Anschauungen der Päpste von Leo Gr. bis Gelasius I., 1921. Text bei  Mirbt, Quellen, *1924, S. 85f.  3) Annal. Bert. 848. ed. Waitz, S. 36.  4) ib. 869, S 105.  5) Mg. 125, 805 £f.  6) Flod. c. 18, p. 508.  7) Annal. Bert. 877, a. a. O. S. 138—140. Mg. 125, 809ff.  8) Annal. Bert. S. 139. Ein Bischof erklärt: Ego  . profiteor:  regi  meo L. secundum meum scire et posse et meum ministerium et auxilio et con-  silio fidelis et adiutor ero, sicut ...  9) Der König schwört: Ego Hludowicus, misericordia domini Dei nostri et  electione populi rex constitutus, promitto teste ecclesia Dei...regulas  servaturum.  a patribus conseriptas etc. ex hoc et in futurum tempus meDer König schwört: Ego Hludowicus, m1ser1cordla domini Dei nostrı et
electione populı TOX constitutus, promıitto es ecclesıa Del regulas

servrvaturum.patrıbus conser1ptas etc. hoc et In uturum teINPUS 1116
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zugleich dıe Tatsache, daß das Erbrecht zurückgetreten, und
seine stelle die kirchliche Kınsetzung und dıe Wahl durch dıe Großen
des Staates un: der Kirche getreten ıst (Buchner, 244 f. Die Vor
gyan bei der Nachfolge Ludwigs - sind eın Beleg dafür Die
Wahl der kirchlichen und weltlichen Vertreter und die sich
schließende el 1C h and n S entscheiden zugunsten
Ludwigs 111 und Karlmanns

Darauf annn sıch Hinkmar also bereits berufen, Wenn Nnun
VOT Ludwig 888 die rechtliche Sejte un Bedeutung der kirch
lichen Wahl un: Weıiıhe 1n noch nıcht dagewesener Weise stark
betont. Mıt spezieller Anwendung auf den Kr + wird der
atz des Gelasius mehrfach durch folgende Worte erweıtert : HKit tanto
est dignitas pontificum mal0r QUAamM IM quia rESCS ın culmen
regıum sacrantur pontificıbus (pontifices autem regibus CON-

SseCrAaTI 101078 possunt) Das „sacrantur “ gibt verstehen, daß es

sich einen bereits üblichen kt handelt, der Z M Amtsantritt
unbedingt gehört. Ja, ist. dieser Amtsantritt selber : pontifices

ordınare possunt Von da 2US rückwärts rhebt der KErz
bischof für die “T L bei der die Bischöfe freilich
zunächst als Stände ın Betracht kommen, eınen ähnlichen AÄnspruch.
Dahın gehört der schon einmal zıtierte stolze atz nNnonNn VOS

elegistis, sed CZO C collegis me1l1s et ceteris Dei 2C Pro
genitorum vestrorum fidelibus VO  N elegi ad regımen regn!ı

Beıide Vorgänge aber, Wahl WI1e Weihe, gehen VOT sich NUuTr nach
vorher von seiten des Herrschers erfüllten Bedingungen. Das gibt
ihnen den eigentlich rechtlichen Charakter. So schließt sich das
VOS eleg]1 des eben zıtierten Ssatzes an su b conditı]ione debiıta
le HKıs liegt also der Wahl eın allgemein DU
haltenes Versprechen ZUT Bewahrung der kirchlichen WwWIı]e weltlichen
(4esetze VOrT. Bevor sıch daran aber die Ordination anschließt, Jegt
der König och einma|l und 10808 einen ftejerlichen Eiid b (8. 0.},
die Kirche schützen und iıhre Bestimmungen einzuhalten: prOo-
fessionis vestrae, Q Ua ın die Consecrationis vesftirae promisıstıs,
YUamMque IHAaNu  E proprıa subseripsistis et altare OTa ep1s-

1) Annal. ert. 8(9, . 149 Mg. 126, 121:A contra plurımorum VO-
Iuntates e minas ın electione vestra Consensı (sC Hinkmar).

2) Mg 125, 1071 C, U, a St
3) Mo 126, 119 4) 1b. (0— D
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Cop1s Domino obtulistis Mit diesen W orten erinnert Hinkmar
den Herrscher jenen chts qak Ja will, daß jenes Gelöbnis
nıcht NUur den schriftlich aufgezeichneten NnNes ef regulae gelte,
sondern darüber hinaus den Herrscher den Willen der Kirche
überhaupt gebunden habe (Deo consentire!) och fehlt für diese
letzte Vermutung die ausreichende Quellengrundlage, entsprechend
rechtliche Krgebnisse daraus gewıinnen.

Zusammenfassend wAäare  SA den etzten beiden Punkten
Im Blick auf die grobe Bewegung des Jahrhunderts, dıe ber die
F'reiheit der Kirche Vom Herrscher hinaus eine kanonisch LWar cht
voll begründbare, rechtlich aber dennoch durchzusetzende geistliche
Befugnı1s ber den Herrscher erstrebt, stellt Streit einen ab-
schließenden Höhepunkt dar Denn ist die Unterordnung des
Herrschers unter die kirchliche Gerichtsbarkeit nıcht Aur theoretisch
beansprucht, sondern auch iın einem praktischen Falle deut-
ıch bewılesen worden ; ertährt das Wahl- und Weiherecht der
Bischöfe bei der Kıinsetzung des Könıgs, verbunden mıt dem An-
spruch auf eın tejerliches Versprechen des Herrschers die Kirche,
eine klare rechtliche WFestlegung und ın Bezug auf Inhalt und Art
des Versprechens eine Steigerung. Selbst eın kirchliches Recht
auf Absetzung des Königs erscheint als Mene-tekel.

Beides mufe wı1ıe eıne Vorausnahme küniftiger Kintscheidungen
1Im Kampfe zwischen weltlichem Herrscher und Papst. Das Verhält-
Nıs Hinkmars Ludwig 113 erscheint In größerem Rahmen nach-
mals wieder. Wır erinnern den bereits erwähnten Konflikt der
französischen Könige Heinrich und Philipp mıt den gleichzeitigen
Päpsten, besonders Gregor VIL, während der JTahre —1
Auffallender och ist die Ähnlichkeit mıt Krscheinungen des deutschen
Investiturstreits. Gregor VIiLl veErmag Heinrich den Bann

schleudern. Er selbst aber verlangt „den Eid auf persönliche
Hulde und Gehorsamspflicht “ Der Papst vollzieht des Kalsers
Krönung. Hier wıe dort und WI1e einst dasselbe iıld Man sucht
sıch den Herrscher für die kirchlichen Zwecke sıchern, indem
INan ihn ın möglichst weıtgehende rechtliche Abhängigkeit Von der
geıistlichen (ewalt bringt.

Mg 126, 112D, 113AÄA 2) ıb 118D, 119A.
Vgl Schwarz, Der Investiturstreit ın Yrankreich (a O.).

Müller, Kirchengeschichte, L 1892 (1921), 445
Zeitschr. K.-G. XLILV, F.,VII
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bo erscheint es wohl eigenartıg un! annn angesichts des (Gesamt-
ergebnisses unseres Kampfes doch nıcht bestritten werden, daß der
einstige Gegner e]ınes Nikolaus und Pseudoisidors , daß gerade
Hinkmar VON Rheims urz Vor seinem Tode iM nördlichen Frank.
reich In weıtgehendstem aße verwirklicht, Was jene gewollt. Wenn
e auch NUr für CNSECTC (*renzen sowohl des Raumes als auch der
Zeıt Geltung gehabt hat, bleibt doch eiıne bedeutsame Tatsache,
daß WIr in jenen Jahren eine kirchliche (hvıtas Dei ahe Ver-

wirklicht sehen. „Kıne Hierarchie, die nıcht NUur in ıhrem ganzen
Vermögen, sondern auch In ıhrem SaAaNZCH inneren und Rechtsleben
völlig unabhängig und aufonom dasteht, hoch erhaben ber den
Laijenstand, Inhaberin des göttlichen Rechts, mıiıt dem S1e ıh leıtet
und diszipliniert, Richterin über ıhn, aber nıcht Von ıhm gerichtet‘“‘

Briefe Aaus Magdeburg 152/ — 15
Mitgeteilt Von tt in Zwickau

sSommersemester 1526 ist 1n Wiıttenberg immatrikuhert GEOrg1US
Crinner Bambergensis. Die Briefsammlung tephan Koths, die dıe Zwickauer
Ratsschulbibliothek verwahrt, nthält fünf Briefe Roth AaUS Magde-
burg VO  S Junli, ÄAug., Dez 1527, 1. Aug. 1528 und 11 Nor

Voxnxh einem Georglus Krynner. Die ersten beıden suchen Roth 1n
Wiıttenberg, die späteren In Zwıickanu. Die UCKkenNr Roths In ge1INe Vater-
Sta  9 In der Yebruar 1528 als Stadtschreiber antrat ist
fixiert durch den Briıef Luthers 1KOlaus Hausmann VÜO.  S D Aug
1527 Enders O; 81), den Roth mitbrachte. Die Vermutung 1eg nahe

und der Inhalt der Briefe paßt dazu daß Roth und Krynner auf
der Wiıttenberger Hochschule sıch kennen elernt en Daß der k  C  =  = @e  ©

<  © Briefschreiber identisch ist miıt dem gleichnamıgzen A 6 PE e
der Wittenberger Universitätsmatrıkel, ırd adurch bestätigt, daß jener
gleich 1Im Anfang des ersten Briefes Roth mittenlt, daß miıt e1nem
Joh. amp1sc In Wiıttenberg vıel korrespondieren gehabt hätte. Das.
ist. sehr wahrscheinlich der allerdings erst Sept 1529 immatrı-
kulıerte Joh ampIisc. Bambergensıs 3180 e1n Landsmann Krynners.

Krynner hatte in Magdeburg e1ine Stelle inne, die ıh Gulden Jähr-
ıch ünd freıe Wohnung einbrachte. Daraus, daß für Roth Musikalien:

1b. 366f.
Vgl Georg Müller, Beiträge ZUXC sächs. Kirchengesch. }}


